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I. 

22 

Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen für die 
Projektförderung von Öffentlichen Bibliotheken 

nach § 55 Absatz 4 Satz 3 des Kulturgesetzbuches 
(Bibliotheksförderrichtlinie) 

Runderlass 
des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft 

Vom 12. März 2024 

1 
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

Die Situation des öffentlichen Bibliothekswesens in 
Nordrhein-Westfalen ist ausgesprochen heterogen. Ne
ben ausgebauten Bibliothekssystemen in den Ballungs
gebieten finden sich vor allem im ländlichen Raum auch 
Regionen mit ausschließlich neben- oder ehrenamtlich 
geleiteten Bibliotheken. 

Gleichzeitig erfordert der gesellschaftliche und techni
sche Wandel von den Öffentlichen Bibliotheken einen 
umfassenden Veränderungsprozess, für den viele unzu
reichend gerüstet sind. Unübersehbar besteht Hand
lungsbedarf bei der Ausstattung der Bibliotheken, insbe
sondere in technischer Hinsicht, und bei der Qualifizie
rung des Personals. Grundsätzlich ist eine umfassende, 
vor allem inhaltliche Neukonzeption von Bibliotheksser
vices und -angeboten erforderlich. 

Das Land will mit seiner Förderung dazu beitragen, die 
Qualität der Informations- und Literaturversorgung in 
Nordrhein-Westfalen zu stärken und an moderne Anfor
derungen anzupassen. Ziel ist es, die grundlegenden 
Rahmenbedingungen für die Aufgabenerfüllung Offent
licher Bibliotheken in einer digitalen Gesellschaft zu 
schaffen und zu verbessern. 

Die Förderung erfolgt auf der Grundlage dieser Richtli
nie und nach Maßgabe folgender Regelungen in der je
weils geltenden Fassung: 

a) § 55 des Kulturgesetzbuches vom 1. Dezember 2021 
(GV. NRW. S. 1353), im Folgenden KulturGB NRW, 

b) § 11 KulturGB NRW in Verbindung mit der NRW
Nachhaltigkeitsstrategie in der Fassung vom 22. Sep
tember 2020 (https://nachhaltigkeit.nrw.de), 

c) Allgemeine Richtlinie zur Förderung · von Projekten 
und Einrichtungen auf dem Gebiet der Kultur, der 
Kunst und der kulturellen Bildung vom 28. April 2021 
(MBl. NRW. S 300), 

d) §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. 
NRW. S . 158), im Folgenden LHO, sowie den Verwal
tungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung vom 
6. Juni 2022 (MBl. NRW. S. 445) , im Folgenden VV be
ziehungsweise VVG zur LHO, sowie 

e) Richtlinie zur Berücksichtigung von bürgerschaftli
chem Engagement bei der Gewährung von Zuwen
dungen im Zuständigkeitsbereich der Landesregie
rung Nordrhein-Westfalen vom 25.03.2023 (MBl. 
NRW. S. 1522). 

Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht. Die Bewilli
gungsbehörde entscheidet aufgrund ihres •pflichtgemäßen 
Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel 
über die Verteilung der Mittel. 

2 

Förderziele und Gegenstand der Förderung 

2.1 

Förderziele 

Um die Öffentlichen Bibliotheken für die Zukunft zu 
rüsten, verfolgt das Land Nordrhein-Westfalen mit sei
ner Bibliotheksförderung vor allem folgende Entwick
lungsschwerpunkte: 

a) Auf- und Ausbau einer leistungs- und zukunftsfähi
gen technischen und IT-Infrastruktur für nutzer
freundliche digitale Dienstleistungen, 

b) Förderung innovativer Projekte zur Modernisierung 
einzelner Bibliotheken, insbesondere 

aa) Maßnahmen zur Umsetzung der digitalen Trans
formation, 

bb) Einrichtungsmaßnahmen zum Ausbau der Biblio
thek als Ort des Lernens, der Begegnung, der 
Kommunikation, des kulturellen Austausches und 
der gesellschaftlichen Integration, 

cc) Entwicklung und Ausbau von Angeboten zur 
Stärkung der Lese-, Informations- und Medien
kompetenz und 

dd) Maßnahmen und Angebote zur nachhaltigen Ent
wicklung im Sinne des § 11 KulturGB NRW, 

c) Stärkung von Vernetzung und Kooperation der Biblio
theken untereinander und mit anderen Kultur- und 
Bildungseinrichtungen, 

d) Verbesserung der Bibliotheksversorgung im ländli-
chen Raum und 

e) Qualifizierungsmaßnahmen. 

2.2 

Gegenstand der Förderung 

Gefördert werden Maßnahmen, 

a) die dem Ausbau der technischen Infrastruktur nach 
Nummer 2.1 Buchstabe a dienen, sofern keine Bauge
nehmigung erforderlich ist, 

b) die der Modernisierung und der allgemeinen Steige
rung der Leistungsfähigkeit der jeweiligen Bibliothek 
dienen und die geeignet sind, die unter Nummer 2.1 
Buchstabe b bis e genannten Entwicklungsschwer
punkte nachhaltig zu erreichen. Einrichtungsmaßnah
men gemäß Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe 
bb sind nur förderfähig, sofern keine Baugenehmi
gung erforderlich ist. 

Zuwendungsfähig sind individuell beantragte Maßnah
men im Rahmen dieser Richtlinie sowie im Rahmen von 
Förderprogrammen des Landes . 

Sofern einzelne Programme ausgeschrieben werden, ist 
deren Laufzeit in der Regel auf drei bis fünf Jahre be
grenzt, Durchführungs- und Bewilligungszeitraum wer
den in den zu den jeweiligen Programmen erlassenen 
Fördergrundsätzen festgelegt. Die Förderprogramme 
werden in regelmäßigen Abständen evaluiert . Teilneh
mende Bibliotheken sind zur Berichterstattung im Rah
men der Programmevaluation verpflichtet. 

Für einzelne Förderprogramme können in Abweichung 
von den vorgenannten Festlegungen andere oder ergän
zende Kriterien für die Förderfähigkeit festgelegt wer
den. 

Für neben- oder ehrenamtlich geleitete Büchereien wer
den im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushalts
mittel gegebenenfalls gesonderte Förderprogramme aus
geschrieben. 

3 
Zuwendungsempfängerin oder Zuwendungsempfänger 

Antragsberechtigt sind 

a) Qemeinden und Gemeindeverbände, die Träger von 
Offentlichen Bibliotheken sind, 

b) Geme_inden und Gemeindeverbände, die mittelfristig 
eine Offentliche Bibliothek einrichten wollen, 

c) andere Träger von Bibliotheken, sofern die Bibliothek 
die Kriterien für die Förderfähigkeit beziehungsweise 
die Teilnahme an einem Förderprogramm erfüllt, 

d) kommunale Zweckverbände, Organisationen und Ins
titutionen, die im Auftrag der Kommunen oder des 
Landes NRW für kommunale Bibliotheken tätig sind 
und 
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e) die in den (Erz-)Bistümern und Landeskirchen zu
ständigen Büchereifachstellen, 

f) der Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-
Westfalen. 

Grundsätzlich wird in einer Kommune nur eine, und 
zwar die leistungsfähigste Bibliothek gefördert. Für ein
zelne Förderprogramme sind Ausnahmen möglich. 

4 

Zuwendungsvoraussetzungen 

Zuwendungen für Projekte nach dieser Förderrichtlinie 
können bewilligt werden, wenn die zu fördernde Ein
richtung den f<;>lgenden Kriterien nach den Sätzen 2 und 
3 entspricht. 

Eine Öffentliche Bibliothek in einer Kommune mit bis zu 
100 000 Einwohnern ist förderfähig, wenn sie 

a) hauptamtliches fachliches Personal (Diplom-Biblio
thekarin, Diplom-Bibliothekar oder vergleichbarer 
Abschluss Bachelor oder Master) in einem Umfang 
von mindestens 0,5 Stellen beschäftigt, 

b) mindestens 20 Servicestunden pro Woche in der 
I-Iauptstelle anbietet; unter Servicestunden werden 
Offnungsstunden verstanden, in denen bibliotheks
fachliches Personal regelmäßig anwesend ist, 

c) über ausreichende, funktionsgerechte Räumlichkeiten 
verfügt, 

d) einen kontinuierlich aktualisierten Medienbestand 
von mindestens 10 000 Medieneinheiten vorhält, 

e) über eine EDV-Ausstattung (für Mitarbeitende und 
Kunden, integriertes Bibliotheksmanagementsystem 
usw.) verfügt und 

f) einen öffentlichen Internet-Zugang sowie interne In-
ternet-Zugänge und E-Mail-Anschluss bereitstellt. 

Eine Öffentliche Bibliothek in einer Kommune mit mehr 
als 100 000 Einwohnern ist förderfähig , wenn sie 

a) die Kriterien für eine Bibliothek in einer Kommune 
mit bis zu 100 000 Einwohnern (mit Ausnahme der. 
Öffnungszeiten und der Ausstattung mit hauptamtli
chem fachlichen Personal) erfüllt, 

b) eine angemessene Ausstattung mit hauptamtlichem 
fachlichen Personal (Diplom-Bibliothekarin, Diplom
Bibliothekar oder vergleichbarer Abschluss Bachelor 
oder Master) im Umfang von mindestens drei Stellen 
nachweist, 

c) mindestens 35 Servicestunden pro Woche in der 
Hauptstelle anbietet und 

d) die Befähigung zur Ausbildung von Fachangestellten 
für Medien- und Informationsdienste besitzt. 

Darüber hinaus sind bei den geplanten Maßnahmen§ 11 
KulturGB NRW und die NRW-Nachhaltigkeitsstrategie 
zu berücksichtigen. 

Abweichend von Nummer 1.1 derVVG zu§ 44 LHO kön
nen Zuwendungen auch bewilligt werden, wenn die Zu
wendung im Einzelfall weniger als 12 500 Euro beträgt. 

5 

Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

5.1 

Zuwendungsart 

Die Zuwendung wird als Projektförderung gewährt. 

5.2 

Finanzierungsart 

Die Zuwendung wird als Anteilfinanzierung bewilligt. 

5.3 
Form der Zuwendung 

Die Zuwendung erfolgt als Zuschuss oder Zuweisung. 

5.4 

Höhe der Zuwendung 

Gefördert werden bis zu 80 Prozent der zuwendungsfä
higen Gesamtausgaben. Bei Kommunen oder kommuna
len Verbünden, die sich in der Haushaltssicherung befin
den, können bis zu 90 Prozent der zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben gefördert werden. 

6. 
Verfahren 

6.1 
Antragstellung 

Der Antrag ist, soweit in den Fördergrundsätzen einzel
ner Förderprogramme keine spezifischen Regelungen ge
troffen werden, jeweils bis einschließlich 31. Oktober des 
Jahres, das dem ersten Förderjahr vorausgeht, einzurei
chen. 

6.2 
Antragsweg 

Nach der zuwendungsrechtlichen und fachlichen Prü
fung durch die Bewilligungsbehörde spricht eine durch 
das für Kultur zuständige Ministerium einberufene Jury 
auf der Grundlage dieser Richtlinie sowie den gegebe
nenfalls für das jeweilige Programm erlassenen Förder
grundsätzen eine Förderempfehlung aus. 

6.3 
Bewilligungsverfahren 

Bewilligungsbehörde ist die Bezirksregierung Düsseldorf 
als Fachstelle für Offentliche Bibliotheken NRW. Die Be
willigungsbehörde ist für die bibliotheksfac_hliche Bera
tung, die Antragsbearbeitung sowie für die Uberprüfung 
der zuwendungsrechtlichen Voraussetzungen zuständig. 

Die Bewilligungsbehörde entscheidet unter Berücksich
tigung der Juryempfehlungen aufgrund ihres pflichtge
mäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haus
haltsmittel über die Förderung. 

7 
Inkrafttreten 

Dieser Erlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung im 
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2029 außer 
Kraft. 

- MBl. NRW. 2024 S. 458 

6410 

Aufhebung des Runderlasses 
,, Grundstücksverkehrsanordnungen" 

Runderlass 
des Ministeriums der Finanzen 

Vom 22 . März 2024 

1 

Der Runderlass „Grundstücksverkehrsanordnungen" VV 
2900-1-III B 3 vom 23 . Oktober 1975 (MBl. NRW. 
S. 2088), der zuletzt durch Runderlass vom 23. März 
1982 (MBl. NRW. S. 714) geändert worden ist, wird auf
gehoben. 

2 

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Kraft. 

- MBl. NRW. 2024 S. 459 
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702 
Änderung der 

FöRL Ressourceneffizienz und Circular Economy 
Runderlass 

des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 

Vom 15. März 2024 

1 

Die FöRL Ressourceneffizienz und Circular Economy 
vom 5. Dezember 2023 (MBl. NRW. S. 1522) wird wie 
folgt geändert: 
1. Nummer 1.2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Das Land gewährt Zuwendungen auf der Grundlage 
dieser Richtlinie und nach Maßgabe insbesondere fol
gender Regelungen in der jeweils geltenden Fassung: 
a) §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung vom 

26 . April 1999 (GV. NRW. S. 158), im Folgenden 
LHO, sowie den Verwaltungsvorschriften zur Lan
deshaushaltsordnung vom 6. Juni 2022 (MBI. NRW. 
S. 445), im Folgenden VV zur LHO, 

b) Verordnung (EU) Nr. 2023/2831 der Kommission 
vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung der 
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeits
weise der Europäischen Union auf De-minimis
Beihilfen (ABl. L , 2023/2831, 15 .12.2023) , im Fol
genden De-minimis-Verordnung, 

c) Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission 
vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbar
keit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem 
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro
päischen Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S . 1), 
im Folgenden AGVO und 

d) Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 
16. November 2006 über die Transparenz der finan
ziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten 
und den öffentlichen Unternehmen sowie über die 
finanzielle Transparenz innerhalb bestimmter Un
ternehmen (ABl. L 318 vom 17.11.2006, S. 17)." 

2. Nummer 5.3.2 wird wie folgt gefasst: 
„5.3 .2 
Zuschuss für Beratungen nach Nr. 2.2 
Die Zuwendungshöhe beträgt für Unternehmen 
grundsätzlich bis zu 50 Prozent der Beratungskosten. 
Der Förderhöchstbetrag beträgt 100 000 Euro. 
Großunternehmen wird die Zuwendung als De-mini
mis-Beihilfe aus Landesmitteln gewährt. Der Förder
höchstbetrag mindert sich um die De-minimis-Beihil
fen , die das Unternehmen in den letzten drei Jahren 
erhalten hat, soweit dieser den Betrag von 200 000 
Euro überschreitet. Für die Berechnung der letzten 
drei Jahre ist der Zeitpunkt maßgeblich, an welchem 
das Unternehmen einen geltenden Rechtsanspruch 
auf eine Beihilfe erlangt hat, und zwar unabhängig 
davon, wann die De-minimis-Beihilfe tatsächlich an 
das Unternehmen ausgezahlt wurde. 
Kleinen und Mittleren Unternehmen wird die Zuwen
dung als staatliche Beihilfe gemäß Artikel 18 AGVO 
unter Einsatz von EU-Mitteln aus dem EFRE/JTF
Programm NRW 2021-2027 sowie gegebenenfalls aus 
Landesmitteln gewährt. 
Zuwendungsfähig sind die Ausgaben für Beratungs
dienstleistungen externer Berater. Die Bagatellgrenze 
für die Gewährung einer Zuwendung liegt bei 2 500 
Euro Zuschuss ." 

3. Nummer 6.2.3 wird aufgehoben. 
4. Nummer 6.2.4 wird Nummer 6.2.3. 

2 

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Kraft. 

- MBl. NRW. 2024 S. 460 

702 
Richtlinie für die Gewährung von Finanzierungs
hilfen zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft 

einschließlich des Tourismusgewerbes im 
regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Förderrichtlinie gewerbliche Wirtschaft) 

1 

Runderlass 
des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, 

Klimaschutz und Energie 

Vom 1. März 2024 

Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

1.1 

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert Ausgaben für In
vestitionsvorhaben der gewerblichen Wirtschaft ein
schließlich des Tourismusgewerbes sowie für nicht-in
vestive Vorhaben durch Zuwendungen nach Maßgabe fol
gender Regelungen: 

a) nach dieser Richtlinie, 

b) nach den §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 
1999 (GV. NRW. S. 158), in der jeweils geltenden Fas
sung, im Folgenden LHO, sowie den zugehörigen Ver
waltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung 
vom 6. Juni 2022 (MBl. NRW. S. 445), in der jeweils 
geltenden Fassung, im Folgenden VV zur LHO, sowie 

c) unter Berücksichtigung des Europäischen Beihilfen
rechts, insbesondere der Verordnung (EU) 
Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur 
Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen 
von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung 
der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeits
weise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 
26.6.2014, S. 1, L 283 vom 27.9.2014, S. 65), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) Nr. 2023/1315 vom 23. Juni 
2023 (ABl. L 167 vom 30.6.2023, S. 1) geändert worden 
ist, im Folgenden AGVO, und der Verordnung (EU) 
Nr. 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 
2023 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L, 2023/2831, 
15.12.2023), im Folgenden De-minimis-Verordnung. 

Es gelten neben den Bestimmungen dieser Richtlinie 
auch die Regelungen des „Koordinierungsrahmen der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur" ab 1. Januar 2024" (BAnz AT 
14.03.2024 Bl), in der jeweils geltenden Fassung, im Fol
genden GRW-Koordinierungsrahmen, soweit sie nicht 
durch diese Richtlinie eingeschränkt werden. 

1.2 

Die Förderung erfolgt aus Mitteln der Bund-Länder-Ge
meinschaftsauf~abe „Verbesserung der regionalen Wirt
schaftsstruktur', im Folgenden GRW, in den im Anhang 6 
des GRW-Koordinierungsrahmens jeweils ausgewiesenen 
GRW-Fördergebieten , die auch in Anlage 1 dieses Rund
erlasses dargestellt sind. 

Maßgeblich für die Beurteilung der Förderfähigkeit eines 
Vorhabens ist die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt 
der Bewilligung der Förderung. 

1.3 

Die Mittel, welche auf Grundlage dieser Richtlinie be
willigt werden, sind nicht dazu vorgesehen, andere öf
fentliche Finanzierungsmöglichkeiten zu ersetzen. Des
halb sind vorrangig Mittel aus anderen in Betracht kom
menden Förderprogrammen zu beantragen. 

1.4 

Mit den Zuwendungen sollen in den in der Anlage 1 als 
Fördergebiet aufgeführten strukturschwachen Regionen 
Investitionsanreize zur Schaffung und Sicherung von 
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Dauerarbeits- und Ausbildungsplätzen gegeben werden, 
die mit sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmern 
besetzt werden. Die Investitionsvorhaben sollen zur Ver
besserung der Einkommenssituation und zur Stärkung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur beitragen. 

Zuwendungen für nicht-investive Vorhaben sollen in den 
in der Anlage 1 aufgeführten Fördergebieten zur Stär
kung der Wettbewerbs- und Anpassungsfähigkeit sowie 
der Innovationskraft von kleinen und mittleren Unter
nehmen beitragen. Die Beurteilung, ob es sich um kleine 
oder mittlere Unternehmen handelt, bemisst sich nach 
Artikel 2 der Empfehlung (EU) Nr. 2003/361 der Kom
mission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der 
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.05.2003, S . 36) . 

Die Beratungsförderung gemäß Nummer 3.9.1 ist landes
weit möglich . Die Beratungsförderung erfolgt außerhalb 
des in Anlage 1 ausgewiesenen Fördergebiets aus Mitteln 
des Landes und innerhalb des in Anlage 1 ausgewiese
nen Fördergebiets aus GRW-Mitteln. 

Investitionsvorhaben, die ausschließlich oder weit über
wiegend aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Vorga
ben durchgeführt werden müssen, sind von der Förde
rung ausgeschlossen. 

1.5 

Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Förderung. Die 
Entscheidung wird im pflichtgemäßen Ermessen unter 
Berücksichtigung der landespolitischen Zielsetzungen 
und im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel getroffen. 

1.6 

Die Förderung aufgrund beihilfenrechtlicher Regelungen 
der Europäischen Kommission ist eingeschränkt für die 
Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen und von Erzeugnissen der Fischerei und 
Aquakultur. 

2 
Zuwendungsempfangende 

2.1 

Zuwendungen werden gewerblichen Unternehmen im 
Sinne des § 15 des Einkommensteuergesetzes in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert 
worden ist, gewährt, wenn sie eine betriebliche Investi
tion vornehmen und die zu fördernde Betriebsstätte in 
einem in Anlage 1 ausgewiesenen Fördergebiet des Lan
des Nordrhein-Westfalen liegt. 

Im Rahmen einer steuerlich anerkannten Betriebsauf
spaltung oder einer Organschaft verbundener Unterneh
men ist diejenige beziehungsweise derjenige antragsbe
rechtigt, die beziehungsweise der die Wirtschaftsgüter in 
der Betriebsstätte im Fördergebiet nutzt. 

Im Fall von steuerlich anerkannten Betriebsaufspaltun
gen müssen Besitz- und Betriebsgesellschaft einen ge
meinsamen Antrag stellen. 

Bei Mietkauf oder Leasing sind Mietkaufende bezie
hungsweise Leasingnehmende antragsberechtigt. 

2.2 

Gefördert werden gemäß GRW-Koordinierungsrahmen 
Unternehmen der Positivliste, also die aufgrund der Art 
der Tätigkeit in der Betriebsstätte den nachfolgend dar
gestellten Bereichen der Klassifikation der Wirtschafts
zweige des Statistischen Bundesamts, Ausgabe 2008, im 
Folgenden Klassifikation der Wirtschaftszweige , zuzu
ordnen sind: 

a) Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln ausge
nommen Schlachten und Fleischverarbeitung sowie 
Herstellung von Backwaren ohne Dauerbackwaren, 

b) Getränkeherstellung, 

c) Herstellung von Textilien, 

d) Herstellung von Bekleidung, 

e) Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen, 

f) Herstellung von Holz-, Fiecht-, Korb- und Korkwaren 
ohne Möbel, · 

g) Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus, 

h) Herstellung von chemischen Erzeugnissen, 

i) Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen, 

j) Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren, 

k) Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verar
beitung von Steinen und Erden, 

1) Metallerzeugung und Bearbeitung, soweit nicht nach 
Artikel 13 Buchstabe a AGVO in Verbindung mit Arti
kel 2 Nummer 43 AGVO ausgeschlossen, 

m) Herstellung von Metallerzeugnissen ausgenommen 
Herstellung von Waffen und Munition, 

n) Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektro-
nischen und optischen Erzeugnissen, 

o) Herstellung von elektrischen Ausrüstungen, 

p) Maschinenbau, 

q) Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen, 

r) Sonstiger Fahrzeugbau ausgenommen Herstellung 
von militärischen Kampffahrzeugen , 

s) Herstellung von Möbeln, 

t) Herstellung von sonstigen Waren, 

u) Rückgewinnung, 

v) Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sons
tige Entsorgung, 

w) Beherbergung, davon Wohnheime nur für Auszubil
dende und Berufstätige mit einer Vermietungsdauer 
bis zu einem Jahr pro Person, 

x) Verlegen von Software, 

y) Erbringung von Dienstleistungen der Informations-
technologie, oder 

z) Informationsdienstleistungen. 

Darüber hinaus gehören dazu: 

a) Forschung und Entwicklung, wenn überwiegend For
schungs- und Entwicklungsleistungen für die Wirt
schaft erbracht werden, oder 

b) Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Un
terhaltung und Erholung, soweit sie überwiegend dem 
Tourismus zugutekommen, ausgenommen der Betrieb 
von Münzspielen und Tanzdielen. 

2.3 

Gefördert werden gemäß GRW-Koordinierungsrahmen 
Unternehmen der bedingten Positivliste, also die auf
grund der Art der Tätigkeit in der Betriebsstätte den 
nachfolgend dargestellten Bereichen der Klassifikation 
der Wirtschaftszweige zuzuordnen sind, wenn damit im 
Sinne der Nummer 3.2 eine Stärkung der regionalen 
Produktivität beziehungsweise Einkommensbasis ein
hergeht: 

a) Herstellung von Druckerzeugnissen, 

b) Reparatur und Installation von Maschinen und Aus
rüstungen, 

c) Großhandel ohne Handel mit Kraftfahrzeugen, ausge
nommen Handelsvermittlung, 

d) Erbringung von Dienstleistungen für den Verkehr, 
zum Beispiel Logistikzentren, 

e) Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und 
Fernsehprogrammen, Tonstudios und Verlegen von 
Musik, ausgenommen Kinos, 

f) Verwaltung und Führung von Unternehmen und Be
trieben, 

g) Ingenieurbüros, technische, physikalische und chemi
sche Untersuchung, oder 

h) Werbung und Marktforschung. 
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2.4 

Von der Förderung sind gemäß Nummer 2.7.1 Absatz 2 
GRW-Koordinierungsrahmen insbesondere Unterneh
men der Negativliste ausgeschlossen, also die aufgrund 
ihrer Haupttätigkeit den nachfolgend dargestellten Be
reichen der Klassifikation der Wirtschaftszweige zuzu
ordnen sind: 

a) Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, 

b) Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, 

c) Metallerzeugung und Bearbeitung, soweit Stahlin
dustrie gemäß Artikel 13 Buchstabe a AGVO in Ver
bindung mit Artikel 2 Nummer 43 AGVO, 

d) Energieversorgung, 

e) Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, 
soweit es sich nicht um das Zerlegen von Schiffs- und 
Fahrzeugwracks, die Rückgewinnung sortierter Werk
stoffe oder die Beseitigung von Umweltverschmut
zung handelt, 

f) Hochbau, 

g) Tiefbau, 

h) Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation 
und sonstiges Ausbaugewerbe, 

i) Handel mit Kraftfahrzeugen, Instandhaltung und Re
paratur von Kraftfahrzeugen, 

j) Handelsvermittlung, 

k) Einzelhandel ausgenommen Versand- und Internet
Einzelhandel, 

1) Verkehr im Sinne des Artikels 13 Buchstabe b AGVO 
in Verbindung mit Artikel 2 Nummer 45 AGVO und 
Lagerei, ausgenommen Erbringung von Dienstleis
tungen für den Verkehr, 

m) Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleis
tungen, 

n) Grundstücks- und Wohnungswesen, 

o) Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienst
leistungen, 

p) Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversiche-
rung, 

q) Erziehung und Unterricht, 

r) Gesundheits- und Sozialwesen, 

s) Kunst, Unterhaltung und Erholung, soweit es sich 
nicht um Vergnügungs- und Themenparks oder die 
Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung 
und der Erholung handelt, 

t) Erbringung von sonstigen Dienstleistungen, 

u) Private Haushalte mit Hauspersonal, 

v) Herstellung von Waren und Erbringung von Dienst
leistungen durch private Haushalte für den Eigenbe
darf ohne ausgeprägten Schwerpunkt, oder 

w) Exterritoriale Organisationen und Körperschaften. 

2.5 

Ist ein Unternehmen keinem der in den Nummern 2.2, 
2.3 oder 2.4 genannten Bereichen der Klassifikation der 
Wirtschaftszweige, zuzuordnen, kommt ausnahmsweise 
eine Förderung in Betracht, wenn damit eine Stärkung 
der regionalen Produktivität beziehungsweise Einkom
mensbasis im Sinne der Nummer 3.2 einhergeht. Zudem 
bedarf es der Zustimmung des GRW-Unterausschusses . 
Die Befassung des Unterausschusses setzt ein auf die re
gionale Wirtschaftsstruktur bezogenes Konzept voraus, 
aus dem hervorgeht, dass das Investitionsvorhaben regi
onalwirtschaftliche Effekte erzielt, die klar über die Er
füllung der Voraussetzungen in Nummer 3.1 hinausge
hen. Relevante Kriterien sind unter anderem die Bedeu
tung für den regionalen Arbeitsmarkt oder für die 
regionale Wertschöpfungskette . 

3 
Gegenstand der Förderung 

3.1 
Bedeutende regionalw irtschaftliche Effekte 

Für die Förderung kommen nur Investitionen in Be
tracht, die ausgehend vom Investitionsvolumen oder von 
der Zahl der geschaffenen Dauerarbeitsplätze bedeu
tende regionalwirtschaftliche Effekte erwarten lassen. 

3.1.1 

Dementsprechend sind Investitionsvorhaben nur förder
fähig, wenn 

a) der Investitionsbetrag bezogen auf ein Jahr zum Zeit
punkt der Antragstellung die durchschnittlich ver
dienten Abschreibungen der letzten drei Jahre ohne 
Berücksichtigung von Sonderabschreibungen um 
mindestens 50 Prozent übersteigt oder 

b) die Zahl der bei Antragstellung in der zu fördernden 
Betriebsstätte bestehenden Dauerarbeitsplätze um 
mindestens 10 Prozent erhöht wird; Ausbildungs
plätze werden wie Dauerarbeitsplätze angerechnet . 

3.1.2 

Die zu Beginn des Investitionsvorhabens vorhandenen 
und die mit dem Vorhaben __ neu geschaffenen Arbeits
plätze müssen für einen Uberwachungszeitraum von 
mindestens fünf Jahren nach Abschluss des Investitions
vorhabens unter Beachtung von Nummer 7.2 tatsächlich 
besetzt beziehungsweise ausgeschrieben sein. 

Neu geschaffene Dauerarbeitsplätze werden ab einem 
Teilzeitäquivalent von 0,5 anteilig berücksichtigt. 

3.1.3 

Wenn für die Förderung die bedeutenden regionalwirt
schaftlichen Effekte durch die Zahl der geschaffenen 
Dauerarbeitsplätze in einer vorhandenen Betriebsstätte 
dargestellt werden, muss, sofern mehrere Betriebsstätten 
innerhalb einer Gemeinde .vorhanden sind, die Gesamt
zahl der in den übrigen Betriebsstätten der Gemeinde 
zum Zeitpunkt der Antragstellung bes,tehenden Arbeits
plätze mindestens für die Dauer des Uberwachungszeit
raums erhalten werden. Wird diese Verpflichtung nicht 
erfüllt, so ist nur die Zahl der Arbeitsplätze zu berück
sichtigen, die sich aus der Differenz zwischen der in der 
beziehungsweise den geförderten Betriebsstätten neu ge
schaffenen Arbeitsplätzen und den in den anderen Be
triebsstätten abgebauten Arbeitsplätzen als Nettozu
wachs ergibt. 

3.1.4 

Abweichend von Nummer 3.1.1 sind folgende Investiti
onsvorhaben förderfähig, wenn der Investitionsbetrag 
bezogen auf ein Jahr zum Zeitpunkt der Antragstellung 
die durchschnittlich verdienten Abschreibungen der letz
ten drei Jahre ohne Berücksichtigung von Sonderab
schreibungen um mindestens 25 Prozent übersteigt oder 
die Zahl der in der Betriebstätte bestehenden Dauerar
beitsplätze um mindestens 5 Prozent erhöht wird: 

a) Investitionsvorhaben in Betriebsstätten, in denen zum 
Zeitpunkt der Antragstellung bei kleinen und mittle
ren Unternehmen die jahresdurchschnittlichen Ge
samtaufwendungen und bei Großunternehmen die in
ternen Aufwendungen für Forschung und Entwick
lung entweder im Durchschnitt der letzten drei Jahre 
im Verhältnis zu ihrem Umsatz über dem branchenbe
zogenen Durchschnitt lagen oder bis zum Ende des 
Investitionszeitraumes den branchenbezogenen 
Durchschnitt übersteigen werden, wobei der bran
chenbezogene Durchschnitt basierend auf der Klassi
fikation des Statistischen Bundesamtes, Ausgabe 
2008, sowie auf der Wissenschaftsstatistik des Stifter
verbands für die deutsche Wissenschaft des aktuells
ten Berichtsjahres ermittelt wird, 

b) Investitionsvorhaben nach Nummer 3.3 oder 3.4 in 
Betriebsstätten, in denen die Treibhausgasbilanz 
durch Erhöhung der Energieeffizienz oder durch Re
duktion der direkten Emissionen bis zum Ende des 
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Investitionszeitraums um mindestens 20 Prozent ver
bessert wird, sowie 

c) Investitionsvorhaben nach Nummer 3.6, die alleinste
hend oder als Teil eines Investitionsvorhabens nach 
Nummer 3.3 oder Nummer 3.4 durchgeführt werden. 

3.1.5 

Die in Nummer 3.1 genannten Voraussetzungen gelten 
als erfüllt, sofern einer der folgenden Fälle vorliegt: 

a) Investitionen eines bisher nicht ansässigen Unterneh
mens in der Gemeinde, wenn damit mindestens drei 
neue Dauerarbeitsplätze geschaffen werden, 

b) Investitionen eines ansässigen Unternehmens in eine 
Diversifizierung seiner Tätigkeit, wobei es gemäß Ar
tikel 2 Nummer 50 AGVO darauf ankommt, dass die 
neue Tätigkeit nicht unter dieselbe oder eine ähnliche 
Tätigkeit, als vierstelliger numerischer Code, darge
stellte Klasse des Anhangs 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der sta
tistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE 
Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der 
EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABI. L 393 
vom 30.12.2006, S . 1), die zuletzt durch Verordnung 
(EU) Nr. 2019/1243 vom 20. Juni 2019 (ABI. L 198 vom 
25 .7.2019, S . 241) geändert worden ist, fällt, 

c) Investitionen von kleinen und mittleren Unternehmen 
zur Errichtung einer neuen Betriebsstätte, sofern die 
Gesamtzahl der in den übrigen Betriebsstätten der 
Gemeinde zum Zeitpunkt der Antragstellung beste
llenden Arbeitsplätze mindestens für die Dauer des 
Uberwachungszeitraums erhalten werden oder 

d) Investitionen zum Erwerb der Vermögenswerte einer 
Betriebsstätte, die ohne diesen Erwerb geschlossen 
wird. 

3.1.6 

Darüber hinaus müssen bei kleinen, mittleren und gro
ßen Unternehmen die förderfähigen Ausgaben bei der 
Förderung von Investitionen zur Diversifizierung der 
Produktion einer bestehenden Betriebsstätte mindestens 
200 Prozent über dem Buchwert liegen, der in dem Ge
schäftsjahr vor Beginn der Arbeiten für die wiederver
wendeten Vermögenswerte verbucht wurde. 

3.2 
Stärkung der regionalen Produktivität beziehungsweise 
der Einkommensbasis 
In den Fällen der Nummern 2.3 und 2.5 kommt eine För
derung nur in Betracht, wenn mit ihr eine Stärkung der 
regionalen Produktivität beziehungsweise Einkommens
basis einhergeht. Dies ist der Fall, wenn mindestens eins 
der in den Nummern 3.2.1 und 3.2 .2 geregelten Kriterien 
erfüllt ist: 

3.2.1 

Das Investitionsvorhaben erfolgt in einer Betriebsstätte 
mit Tarifbindung im Sinne des Tarifvertragsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 1969 
(BGBl. I S. 1323), das zuletzt durch Artikel 8 des Geset
zes vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1055) geändert worden 
ist, oder mit mindestens tarifgleicher Entlohnung. Die 
Tarifbindung muss zum Zeitpunkt der Antragstellung 
vorliegen und unabhängig von der Laufzeit der Tarifver
träge über den Irivestitionszeitraum von drei Jahren und 
während des Uberwachungszeitraums gemäß Num
mer 3.1.2 fortbestehen. Satz 2 gilt für Betriebsstätten mit 
tarifgleicher Entlohnung entsprechend. 

3.2.2 

Das Investitionsvorhaben erfolgt in einer Betriebsstätte, 
deren Gesamtbruttolohnsumme um jahresdurchschnitt
lich mindestens 3,5 Prozent innerhalb eines Zeitraums 
von fünf Jahren bis spätestens zum Ende des Überwa
chungszeitraums ansteigt. Der Ausgangswert der Ge
samtbruttolohnsumme der zu fördernden Betriebsstätte 
ist anhand der Bruttoverdienste der letzten vier Quartale 

vor Antragstellung zu ermitteln. Maßgebliche Lohn
summe ist die Summe der gezahlten Bruttoverdienste für 
die in der Betriebsstätte Beschäftigten. 

3.3 

Fördergegenstände bei Investitionsvorhaben kleiner und 
mittlerer Unternehmen 

3.3.1 

Gefördert werden die folgenden Investitionen: 

a) Investitionen zur Errichtung einer neuen Betriebs
stätte unter Beachtung der Nummer 3.5, 

b) Investitionen zum Ausbau der Kapazitäten einer be
stehenden Betriebsstätte, 

c) erstmaliger Erwerb beziehungsweise erstmalige Er
richtung eigener Räumlichkeiten innerhalb einer 
Gründungsphase von 60 Monaten ab erstmaliger An
meldung des Gewerbebetriebes für Unternehmen, die 
nicht im Mehrheitsbesitz einer beziehungsweise eines 
oder mehrerer selbstständiger Unternehmerinnen be
ziehungsweise Unternehmer stehen, 

d) Investitionen zur Diversifizierung der Produktion ei
ner Betriebsstätte in dort vorher nicht hergestellte 
Produkte, 

e) Investitionen zur grundlegenden Änderung des ge
samten Produktionsprozesses einer bestehenden Be
triebsstätte, wenn die förderfähigen Investitionsaus
gaben höher sind als die in den drei vorangegangenen 
Geschäftsjahren erfolgten Abschreibungen für die mit 
der zu modernisierenden Tätigkeit verbundenen Ver
mögenswerte und 

f) Investitionen zum Erwerb der Vermögenswerte einer 
Betriebsstätte, die ohne diesen Erwerb geschlossen 
wird, wenn der Betrieb infolge wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten von Schließung bedroht ist und 

aa) der Betrieb zu Marktbedingungen von einem un
abhängigen Investor erworben wird sowie 

bb) der Erwerber eine förderfähige Tätigkeit fortführt 
oder eine neue förderfähige Tätigkeit aufnehmen 
wird und mehr als die Hälfte der Belegschaft 
übernimmt. 

Eine Betriebsstätte gilt auch dann als von Schließung 
bedroht, wenn sie einem inhabergeführten Unternehmen 
angehört und keine Nachfolgerin beziehungsweise kein 
Nachfolger innerhalb der Familie, namentlich Ehegatte, 
Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgeset
zes vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266), das zuletzt 
durch Artikel 7 Absatz 6 des Gesetzes vom 31. Oktober 
2022 (BGBl. I S. 1966) geändert worden ist, oder Ver
V\landtschaft ersten beziehungsweise zweiten Grades , zur 
Ubernahme beziehungsweise Fortführung der Betriebs
stätte zur Verfügung steht. Es muss glaubhaft gemacht 
werden, dass der Erwerb zur Fortführung erforderlich ist 
und die Betriebsstätte anderenfalls aus Gründen, die in 
der bisherigen Inhaberin beziehungsweise im bisherigen 
Inhaber des Unternehmens liegen, beispielsweise Alter 
oder Krankheit, geschlossen wird. 

Die Übernahme von Unternehmensanteilen gilt nicht als 
Erstinvestition. Förderfähig ist der Erwerb der mit der 
Betriebsstätte unmittelbar verbundenen Vermögens
werte, sofern sie nicht bereits zu einem früheren Zeit
punkt gefördert worden sind. 

3.3 .2 

In den Fällen der Nummern 3.3.1 Buchstabe c und f zäh
len die vorhandenen oder übernommenen Dauerarbeits
plätze als neu geschaffene Arbeitsplätze. 

3.3.3 

Investitionen, die der Modernisierung des Produktions
prozesses dienen, können bis zu dem in der De-minimis
Verordnung festgelegten maximalen Gesamtbetrag ge
fördert werden. 
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3.4 
Fördergegenstände bei Investitionsvorhaben von Groß
unternehmen 

3.4.1 

Investitionsvorhaben großer Unternehmen können geför
dert werden, wenn die Zahl der bei Antragstellung in der 
zu fördernden Betriebsstätte bestehenden Dauerarbeits
plätze um mindestens 10 Prozent erhöht wird, jedoch 
mindestens 30 neue Dauerarbeitsplätze in der zu för
dernden Betriebsstätte geschaffen werden. 

3.4.2 

Gefördert werden die folgenden Investitionen: 

a) Investitionen zur Errichtung einer neuen Betriebs
stätt e, 

b) Investitionen zur Diversifizierung der Tätigkeit einer 
Betriebsstätte, sofern die neue Tätigkeit nicht dieselbe 
oder eine ähnliche Tätigkeit wie die früher in der Be
triebsstätte ausgeübte Tätigkeit ist, wobei es gemäß 
Artikel 2 Nummer 50 AGVO darauf ankommt, dass 
die neue Tätigkeit oder eine ähnliche Tätigkeit nicht 
unter dieselbe, als vierstelliger numerischer Code dar
gestellte Klasse des Anhangs 1 der Verordnung (EG) 
Nummer 1893/2006 fällt , 

c) Investitionen zum Erwerb der Vermögenswerte einer 
Betriebsstätte, die ohne diesen Erwerb geschlossen 
wird, wenn 

aa) der Betrieb infolge wirtschaftlicher Schwierigkei
ten von Schließung bedroht ist, 

bb) der Betrieb zu Marktbedingungen von einem un
abhängigen Investor erworben wird und 

cc) der Erwerber eine neue förderfähige Tätigkeit im 
Sinne des Buchstabens b aufnehmen wird und 
mehr als die Hälfte der Belegschaft übernimmt. 

Eine Betriebsstätte gilt auch dann als von Schließung 
bedroht, wenn sie einem inhabergeführten Unternehmen 
angehört und keine Nachfolgerin beziehungsweise kein 
Nachfolger innerhalb der Familie, namentlich Ehegatte, 
Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgeset
zes oder Verwa_ndtschaft ersten beziehungsweise zweiten 
Grades , zur Ubernahme beziehungsweise Fortführung 
der Betriebsstätte zur Verfügung steht. Es muss glaub
haft gemacht werden, dass der Erwerb zur Fortführung 
erforderlich ist und die Betriebsstätte anderenfalls aus 
Gründen, die in der bisherigen Inhaberin beziehungs
weise im bisherigen Inhaber des Unternehmens liegen , 
beispielsweise Alter oder Krankheit, geschlossen wird. 

Die Übernahme von Unternehmensanteilen gilt nicht als 
Erstinvestition, die eine neue wirtschaftliche Tätigkeit 
begründet. 

Förderfähig ist der Erwerb der mit der Betriebsstätte un
mittelbar verbundenen Vermögenswerte, sofern sie nicht 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt gefördert worden 
sind. 

Die vorhandenen oder übernommenen Dauerarbeits
plätze zählen als neu geschaffene Arbeitsplätze. 

3.5 
Betriebsverlagerungen 

3.5.1 

Bei einer Förderung gemäß Nummer 3.3 oder 3.4 werden 
Betriebsverlagerungen innerhalb des Landes Nordrhein
Westfalen nicht gefördert , ausgenommen Betriebsverla
gerungen 

a) im Zusammenhang mit dem erstmaligen Erwerb be
ziehungsweise der erstmaligen Errichtung eigener 
Räumlichkeiten in der Gründungsphase oder 

b) im Zusammenhang mit einem Arbeitsplatz schaf
fenden Vorhaben mit Erhöhung der b estehenden 
Dauerarbeitsplätze um mindestens 10 Prozent , bei 
Großunternehmen aber mindestens 30 neue Dauer
arbeitsplätze , wobei der Förderberechnung nur der 
Nettozuwachs in Form der zusä t zlichen neuen Dau-

erarbeitsplätze a ls Erweiterungseffekt zugrunde ge
legt wird, oder 

c) kleiner oder mittlerer Unternehmen ausschließlich in
nerhalb einer Gemeinde. 

3.5.2 

Erlöse sowie weitere Einnahmen, die durch die Aufgabe 
der bisherigen Betriebsstätte erzielt werden beziehungs
weise erzielbar wären, werden von den förderfähigen In
vestitionsausgaben abgezogen. 

3.6 
Besondere Investitionsvorhaben zur Beschleunigung der 
Transformation 

Besondere Investitionsvorhaben zur Beschleunigung der 
Transformation hin zu einer klimaneutralen und nach
haltigen Wirtschaft sind unabhängig von der Größe des 
Unternehmens förderfähig . Bei Investitionsvorhaben, die 
als Teil eines Investitionsvorhabens nach Nummer 3.3 
oder 3.4 durchgeführt werden, müssen die förderfähigen 
Ausgaben getrennt dargestellt werden, um f ine Doppel
förderung auszuschließen. 

3.6.1 
Investitionsvorhaben mit besonderen 
Umweltschutzeffekten 

Förderfähig sind Investitionsvorhaben, die über die nati
onalen und Unionsnormen für den Umweltschutz hin
ausgehen oder bei Fehlen solcher Normen den Umwelt
schutz verbessern, nach den Maßgaben von Artikel 36 
Absatz 1, la und 2 Buchstabe a und b sowie Absatz 2b 
und 3 Satz 1 AGVO. Voraussetzung für eine Förderung 
ist, dass die Maßnahme nicht in den Anwendungsbereich 
von Artikel 36 a , 36 b und 38 bis 48 AGVO fällt . 

Förderfähig sind nur die Ausgaben beziehungsweise die 
Mehrausgaben des Investitionsvorhabens im Sinne des 
Artikels 36 Absatz 4 AGVO, die erforderlich sind , um 
über das vorgeschriebene Umweltschutzniveau hinaus
zugehen. Nicht unmittelbar mit der Verbesserung des 
Umweltschutzes zusammenhängende Ausgaben sind 
nicht förderfähig. 

Sofern die förclerfähigen Ausgaben gemäß Artikel 36 Ab
satz 11 AGVO bestimmt werden, wird der in Num
mer 5.2.5.5 genannte Fördersatz um 50 Prozent verrin
gert. 

3.6 .2 
Investitionsvorhaben mit besonderen 
Energieeffizienzeffekten 

Förderfähig sind Investitionsvorhaben, mit denen Ener
gieeffizienzgewinne durch nicht gebäudebezogene Maß
nahmen über die nationalen und Unionsnormen hinaus 
realisiert werden, nach den Maßgaben von Artikel 38 Ab
satz 1 bis 2 b AGVO. 

Förderfähig sind nur die Ausgaben beziehungsweise die 
Mehrausgaben des Investitionsvorhabens im Sinne des 
Artikels 38 Absatz 3 AGVO, die für die Verbesserung der 
Energieeffizienz erforderlich sind. Nicht unmittelbar mit 
der Verbesserung der Energieeffizienz zusammenhän
gende Ausgaben sind nicht förderfähig. Sofern die för
derfähigen Ausgaben nach Artikel 38 Absatz 8 AGVO 
bestimmt werden, wird der in Nummer 5.2.5.5 genannte 
Fördersatz um 50 Prozent reduziert. 

3.6.3 
Investitionsvorhaben zur Deckung des Energie
eigenbedarfs aus erneuerbaren Quellen 

Förderfähig sind Investitionsvorhaben, mit denen die 
Energieerzeugung des Unternehmens durch erneuerbare 
Quellen für den überwiegenden betrieblichen Eigenbe
darf der Betriebsstätte realisiert wird, nach den Maßga
ben von Artikel 41 Absatz 1 und Absatz 5 AGVO. Nach 
Maßgabe von Artikel 41 Absatz 1 a AGVO sind Strom
speicher, die Teil des Investitionsvorhabens zur Energie
eigenerzeugung durch erneuerbare Quellen sind, (kombi
nierte Vorhaben) ebenfalls förderfähig . Der Speicher 
muss mindestens 75 Prozent seiner jährlichen Energie 
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aus der direkt angeschlossenen Anlage zur Erzeugung 
erneuerbarer Energie beziehen. 

Nicht förderfähig sind Investitionsvorhaben zur Erzeu
gung von erneuerbarem Wasserstoff und zur Kraft
Wärme-Kopplung auf der Grundlage erneuerbarer Ener
gien nach Artikel 41 AGVO. 

Förderfähig sind nach den Maßgaben von Artikel 41 Ab
satz 6 AGVO die gesamten Investitionsausgaben. Investi
tionen in Wärmepumpen müssen die Anforderungen des 
Anhangs VII der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 
zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerba
ren Quellen (ABI. L 328 vom 21.12 .2018, S. 82), in der je
weils geltenden Fassung, erfüllen. 

Eine gleichzeitige Förderung bei Inanspruchnahme einer 
Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 
21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Arti
kel 134 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 
Nr. I 405) geändert worden ist, im Folgenden EEG 2023, 
für dieselben förderfähigen Ausgaben ist nicht möglich. 
Dies bedeutet, dass eine Förderung mit 'GRW Mitteln 
nicht erfolgen kann, wenn Leistungen für die zur Förde
rung angemeldete Investition nach dem vorrangig gel
tenden EEG 2023 beantragt werden können. Die Mög
lichkeiten der Inanspruchnahme der sonstigen Direkt
vermarktung bleiben davon unberührt. 

3.6.4 
Investitionsausgaben nach der BKR-Bundesregelung 
Transformationstechnologien 

Bis zum 31. Dezember 2025 können im gesamten Förderge
biet Investitionsvorhaben auf der Grundlage der BKR
Bundesregelung Transformationstechnologien vom 20. Juli 
2023 (BAnz AT 04.08.2023 Bl), in der jeweils geltenden 
Fassung, gefördert werden. Hierunter fallen beispielsweise 
Investitionen zur Herstellung _von Ausrüstung und Schlüs
selkomponenten, die für den Ubergang hin zu einer klima
neutralen Wirtschaft von strategischer Bedeutung sind. 
Dazu zählen gemäß § 1 Absatz 2 Buchstabe b der BKR
Bundesregelung Transformationstechnologien beispiels
weise Solarpaneele, Batteriezellen, Windturbinen, Wärme
pumpen oder Elektrolyseure. 

Die in dieser Richtlinie vorgegebenen Förderbedingun
gen und Verpflichtungen sind zusätzlich zu den Voraus
setzungen der BKR-Bundesregelung Transformations
technologien zu erfüllen. Die Förderfähigkeit von Inves
titionsvorhaben von Großunternehmen bestimmt sich 
hierfür abweichend von Nummer 3.4.2 nach Num
mer 3.3.1. 

3.7 

Gemietete oder geleaste Wirtschaftsgüter sind förderfä
hig, soweit sie bei Mietenden oder Leasingnehmenden 
aktiviert und die Anforderungen des Finanzierungslea
sings erfüllt werden. 

3.8 

Gefördert werden können auch die im Rahmen eines för
derfähigen Investitionsvorhabens anfallenden investiven 
Ausgaben für die Einrichtung von Kinderbetreuungs
stätten in der geförderten Betriebsstätte, soweit die an
geschafften Wirtschaftsgüter im Sachanlagevermögen 
aktiviert werden. 

3.9 
Förderung nicht-investiver Vorhaben 

3.9.1 
Beratung 

Kleine und mittlere Unternehmen, die aufgrund der Art 
der Tätigkeit in der Betriebsstätte den unter Nummer 2.2 
genannten Bereichen zuzuordnen sind, können bei nach
stehenden betrieblichen Maßnahmen unterstützt werden. 
Förderfähig sind Ausgaben für umfassende betriebswirt
schaftliche, organisatorische und technische Beratungen, 
die von externen und qualifizierten, sachverständigen 
Beraterinnen beziehungsweise Beratern für betriebliche 
Vorhaben erbracht werden, wenn sie für das Unterneh-

men und dessen weitere Entwicklung von besonderem 
Gewicht sind und sich von den Maßnahmen der laufen
den normalen Geschäftstätigkeit deutlich abheben. Die 
Beratungsleistungen müssen sich zudem deutlich abhe
ben von Dienstleistungen, die fortlaufend oder in regel
mäßigen Abständen in Anspruch genommen werden oder 
die zu den gewöhnlichen Betriebskosten des Unterneh
mens gehören, wie routinemäßige Steuer- und Rechtsbe
ratung oder Werbung. Förderfähig sind auch Ausgaben 
für Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, beste
hende betriebliche Abläufe und Prozesse umfassend auf 
Innovationspotenziale durch Digitalisierung und bezie
hungsweise oder mit dem Ziel der ökologischen Nach
haltigkeit zu analysieren und dafür geeignete individu
elle Lösungen und Handlungsempfehlungen zu entwi
ckeln. Gefördert werden können auch sogenannte 
Belegschaftsinitiativen, die ein Unternehmen ganz oder 
teilweise übernehmen wollen. 

Die Einzelheiten der Förderung sind im RWP-Beratungs
erlass vom 1. März 2024 (MBl. NRW. S. 471) gesondert 
geregelt. 

3.9.2 
Schulungsleistungen 

Ausgaben für von Externen zu erbringende Schulungs
leistungen für Arbeitnehmende kleiner und mittlerer 
Unternehmen, die den in Nummer 2.2 aufgeführten Wirt
schaftszweigen zuzuordnen sind, können gefördert wer
den, soweit diese auf die betrieblichen Bedürfnisse des 
antragstellenden Unternehmens ausgerichtet sind und 
Arbeitnehmende auf Anforderungen vorbereiten, die zur 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens 
und für seine weitere Entwicklung von Gewicht sind. 

Zuwendungen für notwendige Schulungsleistungen kön
nen insbesondere gewährt werden 

a) für Investitionen zum Erwerb der Vermögenswerteei
ner Betriebsstätte, die ohne diesen Erwerb geschlos
sen wird oder 

b) bei Diversifizierung der Produktion vorher dort nicht 
hergestellter Produkte oder des Gesamtproduktions
verfahrens. 

3.9.3 
Markteinführung von innovativen Produkten 

Im Zusammenhang mit der Markteinführung eines 
neuen innovativen Produktes durch ein kleines oder 
mittleres Unternehmen in der Gründungsphase können 
die dadurch unmittelbar verursachten notwendigen zu
sätzlichen Ausgaben einschließlich Lohnausgaben für 
zusätzliches Personal ausge,nommen Reisekosten geför
dert werden, wenn das Vorhaben für die weitere Ent
wicklung des Unternehmens von grundsätzlicher Bedeu
tung ist. 

Voraussetzung für die Förderung ist, dass das Unterneh
men einem in Nummer 2.2 aufgeführten Wirtschafts
zweig zuzuordnen ist und das neue Produkt maßgeblich 
durch eigene Forschungs- und Entwicklungsleistungen 
bis zur Markteinführung entwickelt wurde. 

Außerdem können solche Vorhaben nur gefördert werden, 
wenn sie 

a) einen gesamtwirtschaftlichen Nutzen erwarten lassen, 

b) von einem hohen Schwierigkeitsgrad gekennzeichnet 
sind, 

c) das für ein Unternehmen tragbare technische und 
wirtschaftliche Risiko überschreiten und 

d) begründete Aussichten auf wirtschaftlichen Erfolg er
warten lassen. 

4 
Zuwendungsvoraussetzungen 

4.1 

Zuwendungsanträge müssen vor Beginn des Investitions
vorhabens bei der NRW.BANK auf formgebundenem 
Vordruck gestellt werden. Maßgebend für den Zeitpunkt 
der Antragstellung ist das Datum des Eingangs des unter 
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Beifügung der geforderten Mindestunterlagen vollstän
dig ausgefüllten und unterzeichneten Antrags bei der 
NRW.BANK. Ein Beginn des Vorhabens vor Antragstel
lung führt zur Ablehnung des Antrages beziehungsweise 
zur Aufhebung des Zuwendungsbescheides. 

Als Beginn des Investitionsvorhabens ist der Beginn der 
Bauarbeiten oder der Abschluss eines der Ausführung 
zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu 
werten. Bei Baumaßnahmen gelten Planung bis Leis
tungsphase 6 der Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure vom 10. Juli 2013 (BGBl. I S. 2276), die zu
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. März 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist, und Bodenun
tersuchung nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, 
sie sind alleiniger Zweck der Zuwendung. Der Grunder
werb außer im Falle des Erwerbs einer von Stilllegung 
bedrohten Betriebsstätte ist nicht als Beginn des Vorha
bens anzusehen, es sei denn, die Ausgaben des Grunder
werbs sollen in die Förderung einbezogen werden. 

4.2 

Ausgaben für Planung und Bodenuntersuchung, die vor 
Antragstellung entstanden sind, sind förderfähig, soweit 
sie im unmittelbaren Zusammenhang mit einem förder
fähigen Investitionsvorhaben nach dieser Richtlinie ste
hen. 

4.3 

Zuwendungen werden grundsätzlich nur für Vorhaben 
gewährt, die innerhalb von sechs Monaten nach Be
kanntgabe des Zuwendungsbescheides begonnen und in
nerhalb von 36 Monaten beendet werden können. 

4.4 

Die dem Förderantrag zugrundeliegenden förderfähigen 
Ausgaben dürfen 150 000 Euro nicht unterschreiten. 

4.5 

Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens muss gesichert 
sein. Dies ist bei Antragstellung von dem Kreditinstitut 
des antragstellenden Unternehmens zu bestätigen. Das 
Kreditinstitut muss außerdem vor der vollständigen oder 
teilweisen Auszahlung der Zuwendung aktuell zu der 
Frage Stellung nehmen, ob und inwieweit gegenüber den 
zum Zeitpunkt der Antragstellung festgestellten wirt
schaftlichen Verhältnissen eine Verschlechterung einge
treten beziehungsweise bekannt geworden ist. Hierbei ist 
auch darauf einzugehen, ob aktuell Anzeichen oder An
haltspunkte für eine derartige Verschlechterung erkenn
bar sind. 

4.6 

Hat das antragstellende Unternehmen bereits früher öf
fentliche Finanzierungshilfen erhalten, werden Zuwen
dungen nur bewilligt, wenn zuvor die bestimmungsge
mäße Verwendung der früheren Fördermittel durch eine 
Selbsterklärung belegt wird. 

4.7 

Einern Unternehmen, das einer Rückforderungsanord
nung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommis
sion zur Feststellung der Unzulässigkeit einer von dem
selben Mitgliedstaat gewährten Beihilfe und ihrer 
Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachge
kommen ist, darf gemäß Art. 1 Absatz 4 Buchstabe a 
AGVO keine Förderung nach dieser Richtlinie gewährt 
werden. 

4.8 

Zuwendungen dürfen nicht an Träger vergeben werden, 
die die Voraussetzungen eines Unternehmens in Schwie
rigkeiten im Sinne von Artikel 2 Nummer 18 AGVO er
füllen. 

4.9 

Der Beitrag Zuwendungsempfangender aus Eigen- oder 
Fremdmitteln zur Finanzierung des Investitionsvorha
bens muss mindestens 25 Prozent der förderfähigen Aus-

gaben betragen. Dieser Mindestbeitrag darf kein Beihil
feelement enthalten. 

4.10 

Vor Ablauf des Überwachungszeitraums gemäß Num
mer 3.1.2 und während der Durchführung eines bereits 
mit GRW-Mitteln geförderten Vorhabens ist im Rahmen 
eines darauffolgenden Investitionsvorhabens nur die 
Einbeziehung neuer zusätzlicher Dauerarbeitsplätze in 
die Förderberechnung möglich. Dementsprechend kann 
eine Folgeförderung nur nach Nummer 3.1.1 Buchstabe b 
erfolgen. Eine Anrechnung gesicherter Dauerarbeits
plätze ist nicht möglich. 

5 

Art, Bemessungsgrundlage und Höhe der Zuwendung 

5.1 

Art der Zuwendung 

Die Förderung erfolgt als Projektförderung im Wege der 
Anteilfinanzierung. Gewährt werden nicht rückzahlbare 
Zuwendungen unter den im Zuwendungsbescheid gere
gelten Auflagen und Bedingungen. Die Investitionshilfen 
können in Form von sachkapitalbezogenen oder auch als 
lohnausgabenbezogene Zuwendungen gewährt werden. 

5.2 

Bemessungsgrundlage der Zuwendung 

Die Bemessungsgrundlage der Zuwendung besteht aus 
den gemäß Nummer 2.6 des GRW-Koordinierungsrah
mens förderfähigen Ausgaben für die Anschaffung bezie
hungsweise Herstellung der zum Investitionsvorhaben 
zählenden Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens, 
unter anderem Gebäude, Anlagen, Maschinen, und für 
die Anschaffung von immateriellen Wirtschaftsgütern, 
soweit diese aktiviert werden, oder aus den Lohnausga
ben ohne Boni und geldwerten Vorteil für die durch das 
Investitionsvorhaben in Betriebsstätten von kleinen und 
mittleren Unternehmen direkt geschaffenen Arbeits
plätze. Die Förderhöchstsätze bemessen sich nach Num
mer 2.5.1 des GRW-Koordinierungsrahmens. 

5.2.1 

Sachkapitalbezogene Förderung 

5.2.1.1 

Die zuwendungsfähigen Ausgaben bemessen sich nach 
Nummer 2.6.2 des GRW-Koordinierungsrahmens. 

5.2.1.2 

Skonti und Preisnachlässe werden auch dann nicht ge
fördert, wenn sie nicht gezogen wurden. 

5.2.1.3 

Eine Ersatzbeschaffung liegt nicht vor, wenn das neu an
geschaffte ode_r hergestellte Wirtschaftsgut wegen seiner 
technischen Uberlegenheit oder rationelleren Arbeits
weise für den Betrieb eine wesentlich andere Bedeutung 
hat als das ausgeschiedene Wirtschaftsgut. 

5.2.1.4 

Neue Wirtschaftsgüter, die von verbundenen oder sonst 
wirtschaftlich, rechtlich oder personell verflochtenen 
Unternehmen angeschafft werden, sind nur bis zur Höhe 
des Wertes förderfähig, den diese seinerzeit für die Her
stellung beziehungsweise Anschaffung aufgewendet ha
ben. 

5.2.1.5 

Ausgaben für den Grundstücksankauf können zu Markt
preisen in die Förderung einbezogen werden, soweit 

a) es sich um ein für das beantragte Investitionsvorha
ben notwendiges Grundstück handelt, das nach An
tragstellung erworben wurde und 
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b) dieses nicht von einem verbundenen oder sonst wirt
schaftlich, rechtlich oder personell verflochtenen Un
ternehmen angeschafft wurde. 

5.2.2 
Höchstbeträge 

Investitionsausgaben können bis zu den folgenden 
Höchstbeträgen berücksichtigt werden: 

a) je geschaffenem Dauerarbeitsplatz 600 000 Euro und 

b) je gesichertem Dauerarbeitsplatz 350 000 Euro. 

5.2.3 
Lohnausgabenbezogene Förderung 

Bei lohnausgabenbezogenen Zuschüssen gehören zu den 
förderfähigen Ausgaben die Lohnausgaben, die für neu 
eingestellte Personen während eines Zeitraums von zwei 
Jahren anfallen. Voraussetzung ist, dass es sich um an ein 
Investitionsvorhaben nach Nummer 3.3 gebundene Ar
beitsplätze handelt. Dabei muss es sich bei den neu ge
schaffenen Arbeitsplätzen zu einem überwiegenden Teil 
um Arbeitsplätze mit überdurchschnittlicher Qualifikati
onsanforderung handeln, in der Regel nachgewiesen 
durch die Lohnausgaben einschließlich der gesetzlichen 
Sozialabgaben, die den jährlichen Betrag von 65 000 
Euro übersteigen. 

Die Lohnausgaben umfassen den Bruttolohn vor Steuern 
und die gesetzlichen Sozialabgaben. Zuschüsse der Ar
beitsmarktförderung sind abzuziehen. Ein Arbeitsplatz 
ist investitionsgebunden, wenn er eine Tätigkeit betrifft, 
auf die sich die Investition bezieht und wenn er in den 
ersten drei Jahren nach Abschluss der Investition ge
schaffen wird. Zugrunde gelegt werden können lediglich 
die neu geschaffenen Arbeitsplätze, die zu einem Netto
zuwachs an Beschäftigten im Verhältnis zur durch
schnittlichen Beschäftigtenzahl in den vergangenen 
zwölf Monaten vor Antragstellung führen. 

5.2.4 
Mehrausgaben 

Mehrausgaben können grundsätzlich benicks1cht1gt 
werden, wenn die Zuwendungsempfangenden die 
Gründe für die Erhöhung der Ausgaben nicht zu vertre
ten haben. Der Höhe nach bemisst sich die Förderung 
der Mehrausgaben nach der im Zeitpunkt der ursprüng
lichen Bewilligung geltenden Förderrichtlinie. Entspre
chendes gilt auch für alle Faktoren, die zu einer Erhö
hung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der 
Zuwendung führen, wie beispielsweise die Schaffung zu
sätzlicher Arbeits- beziehungsweise Ausbildungsplätze. 
Die Erhöhung der beantragten Finanzierungshilfe auf
grund von Mehrausgaben muss vor Gewährung der Zu
wendung bei der NRW.BANK beantragt und erläutert 
werden. 

5.2.5 
Höhe der Zuwendung 

5.2.5.1 

Der GRW-Koordinierungsrahmen unterscheidet inner
halb der in Nummer 2.5 .1 geregelten Regionalförderge
bieten der GRW, den sogenannten C-Fördergebieten, 
zwischen Regionen im C-Fördergebiet, die einen im EU
Vergleich überdurchschnittlich hohes Pro-Kopf-Brutto
inlandsprodukt und eine unterdurchschnittlich hohe Ar
beitslosenquote aufweisen, im Folgenden C 2-Förderge
biet, und Regionen, in denen dies nicht der Fall ist, im 
Folgenden C 1-Fördergebiet. 

Als C 1-Fördergebiet gelten in Nordrhein-Westfalen die 
als C-Fördergebiet qualifizierten Teile der Städte Bott
rop, Gelsenkirchen, Hamm, Herne und Oberhausen sowie 
der Kreise Recklinghausen, Unna und Wesel. 

Als C 2-Fördergebiet gelten in Nordrhein-Westfalen die 
als C-Fördergebiet qualifizierten Teile der Städte Bo
chum, Dortmund, Duisburg, Essen, Hagen, Mönchen
gladbach, Mülheim an der Ruhr, Remscheid und Wupper
tal. 

5.2.5.2 

Die Beihilfeintensität aus Fördermitteln der GRW und 
aus anderen öffentlichen Fördermitteln darf für Investi
tionsvorhaben nach den Nummern 3.3 und 3.4 die Förde
rhöchstsätze nach den Nummern 5.2.5.3 , 5.2.5.4 und 
5.2.5.6 nicht überschreiten. 

5.2.5 .3 

In den C-Fördergebieten und in den in Anlage 1 ausge
wiesenen D-Fördergebieten werden bezogen auf die för
derfähigen Ausgaben folgende Förderhöchstsätze ge
währt: 

a) für kleine Unternehmen im C 1-Fördergebiet 35 Pro
zent, 

b) für kleine Unternehnlen im C 2-Fördergebiet 30 Pro
zent, 

c) für kleine Unternehmen im D-Fördergebiet 20 Pro
zent, 

d) für mittlere Unternehmen im C 1-Fördergebiet 25 Pro
zent, 

e) für mittlere Unternehmen im C 2-Fördergebiet 
20 Prozent, 

f) für mittlere Unternehmen im D-Fördergebiet 10 Pro
zent, 

g) für große Unternehnlen im C 1-Fördergebiet 15 Pro
zent, maximal jedoch 12 ,375 Millionen Euro, und 

h) für große Unternehmen im C 2-Fördergebiet 10 Pro-
zent, maximal jedoch 8,25 Millionen Euro. 

Große Unternehmen können im D-Fördergebiet nur bis 
zur Höchstgrenze der De-minimis-Verordnung gefördert 
werden. 

Für große Investitionsvorhaben mit förderfähigen Ausga
ben über 55 Millionen Euro ist der „angepasste Beihilfe
höchstsatz" nach Artikel 14 Absatz 12 Satz 3 AGVO in 
Verbindung mit Artikel 2 Nummer 20 AGVO anzuwen
den. Für den Teil der förderfähigen Ausgaben, der über 
110 Millionen Euro liegt, ist eine Einzelfallnotifizierung 
erforderlich. Für Vorhaben kleiner und mittlerer Unter
nehmen mit einem Subventionswert ab 8,25 Millionen 
Euro gilt die Pflicht zur Einzelfallnotifizierung gemäß 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c AGVO. 

5.2.5.4 

Der Förderhöchstsatz wird bei der Förderung im C 1-
oder C 2-Fördergebiet in der Regel nur gewährt, wenn 
mit der Umsetzung der Fördermaßnahme im antragstel
lenden Unternehmen ein Arbeitsplatzzuwachs von mehr 
als 20 Prozent angestrebt wird oder es sich beim antrag
stellenden Unternehmen zum Zeitpunkt der Antragstel
lung um einen Betrieb mit einer Ausbildungsquote von 
mindestens 10 Prozent handelt. Hiervon ausgenommen 
sind Existenzgründungen einschließlich Unternehmen in 
der Gründungsphase im Sinne der Nummer 3.3.1 Buch
stabe c und Kleinstunternehmen mit bis zu 10 Beschäf
tigten als Vollzeitäquivalent und einem Jahresumsatz 
oder einer Bilanzsumme unter 2 Millionen Euro. Bei 
Neuerrichtungen eines bisher in der Gemeinde nicht an
sässigen Unternehmens sind bei Großunternehmen min
destens 50 neue Arbeitsplätze, bei mittleren Unterneh
men mindestens 15 neue Arbeitsplätze und bei kleinen 
Unternehmen mindestens drei neue Arbeitsplätze zu 
schaffen. Liegen die in Satz 1 bis Satz 3 genannten Vor
aussetzungen nicht vor, liegt der Förderhöchstsatz regel
mäßig fünf Prozentpunkte unterhalb der genannten 
Werte. 

5.2 .5.5 

Die Beihilfeintensität aus Fördermitteln der GRW und 
aus anderen öffentlichen Fördermitteln darf für beson
dere Investitionsvorhaben zur Beschleunigung der 
Transformation gemäß Nummer 3.6 folgende Prozent
sätze der förderfähigen Ausgaben nicht überschreiten: 

a) kleine Unternehmen für Investitionsvorhaben nach 
Nummer 3.6.150 Prozent, 
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b) kleine Unternehmen für Investitionsvorhaben nach 
Nummer 3.6.240 Prozent, 

c) kleine Unternehmen für Investitionsvorhaben nach 
Nummer 3.6.3 zur Energieerzeugung 50 Prozent sowie 
zur Stromspeicherung 35 Prozent, 

d) mittlere Unternehmen für Investitionsvorhaben nach 
Nummer 3.6.145 Prozent, 

e) mittlere Unternehmen für Investitionsvorhaben nach 
Nummer 3.6.2 35 Prozent, 

f) mittlere Unternehmen für Investitionsvorhaben nach 
Nummer 3.6 .3 zur Energieerzeugung 47,5 Prozent so
wie zur Stromspeicherung 32 ,5 Prozent, 

g) große Unternehmen für Investitionsvorhaben nach 
Nummer 3.6.140 Prozent, 

h) große Unternehmen für Investitionsvorhaben nach 
Nummer 3.6.2 30 Prozent, und 

i) große Unternehmen für Investitionsvorhaben nach 
Nummer 3.6 .3 zur Energieerzeugung 45 Prozent sowie 
zur Stromspeicherung 30 Prozent. 

5.2.5.6 

Im Anwendungsbereich der De-minimis-Verordnung 
werden sowohl in C- als auch in D-Fördergebieten nach 
Maßgabe der maximalen Beihilfeintensität folgende För
derhöchstsätze gewährt: 

a) kleine Unternehmen 45 Prozent, 

b) mittlere Unternehmen 35 Prozent und 

c) große Unternehmen 20 Prozent. 

5.2.5.7 

Im Anwendungsbereich der BKR-Bundesregelung Trans
formationstechnologien nach Nummer 3.6.4 werden ma
ximal folgende Fördersätze gewährt: 

a) für kleine Unternehmen im C-Fördergebiet 40 Pro
zent, 

b) für kleine Unternehmen im D-Fördergebiet 35 Pro
zent, 

c) für mittlere Unternehmen im C-Fördergebiet 30 Pro
zent, 

d) für mittlere Unternehmen im D-Fördergebiet 25 Pro
zent, 

e) für Neuerrichtungen großer Unternehmen im C- und 
D-Fördergebiet 15 Prozent, und 

f) für Erweiterungen großer Unternehmen im C- und D-
Fördergebiet 10 Prozent. 

5.2.6 
Zuwendungen für nicht-investive Vorhaben 

5.2.6.1 
Beratungsleistungen 

Die Zuwendung beträgt in einer ersten Phase bis zu 25 
Prozent der Beratungskosten für bis zu fünf Tagewerke. 
Für eine gegebenenfalls notwendige zweite Phase kön
nen bis zu 50 Prozent der Beratungskosten für bis zu 
zehn weitere Tagewerke gefördert werden. Die Zuwen
dung für Belegschaftsinitiativen beträgt grundsätzlich 
70 Prozent der Beratungskosten. Ein Tagewerk ent
spricht acht Zeitstunden und wird mit 1000 Euro ohne 
Umsatzsteuer angerechnet. Weitere Einzelheiten regelt 
der RWP-Beratungserlass. 

5.2.6.2 
Schulung 

Grundsätzlich werden Zuwendungen in Höhe von 

a) bis zu 40 Prozent in den C-Fördergebieten und 

b) bis zu 35 Prozent in den D-Fördergebieten 

der Schulungsgebühren beziehungsweise -entgelte ge
währt. Die Zuwendung beträgt maximal 50 000 Euro. 

5.2 .6.3 
Markteinführung von innovativen Produkten 

Die Förderung beträgt 50 Prozent der förderfähigen Aus
gaben, maximal jedoch 400 000 Euro. 

6 
Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

6.1 

Das antragstellende Unternehmen stellt den Förderan
trag vor Beginn des Vorhabens auf dem vorgeschriebenen 
Formvordruck mit den vorgegebenen erforderlichen Un
terlagen über das Direktkundenportal der NRW.BANK, 
per E Mail oder in zweifacher Ausfertigung bei der NRW. 
BANK, Friedrichstraße 1 in 48145 Münster. 

6.2 

Über die Förderanträge ist grundsätzlich innerhalb von 
sechs Monaten nach Antragstellung zu entscheiden. Vor
aussetzung hierfür ist, dass der Antrag vollständig ist, 
das heißt mit allen beizubringenden Auskünften, Erklä
rungen und Nachweisen vorgelegt wird . Anträge werden 
abgelehnt, die den Anforderungen der Nummer 6.1 nicht 
entsprechen und trotz Aufforderung innerhalb einer an
gemessenen Frist nicht vervollständigt werden. Von einer 
Ablehnung kann abgesehen werden, wenn das antrags
stellende Unternehmen besondere Umstände, die es 
nicht zu vertreten hat, für die Verzögerung geltend 
macht. 

6.3 

Unabhängig von den genannten Fristen ist das antrag
stellende Unternehmen im Rahmen der Erteilung erfor
derlicher Auskünfte und beziehungsweise oder der 
Beibringung erforderlicher Unterlagen zur Mitwirkung 
verpflichtet. Verletzt das Unternehmen die Mitwirkungs
pflichten nachhaltig und beziehungsweise oder schwer
wiegend, insbesondere indem es auch auf eine Mahnung 
mit Fristsetzung nicht oder nur unzureichend reagiert, 
wird der Antrag abgelehnt. 

6.4 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendungsmittel sowie für den Nachweis beziehungs
weise die Prüfung der Verwendung der gewährten Zu
wendung gelten das Verwaltungsverfahrensgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt
machung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. April 2023 
(GV. NRW. S. 230) geändert worden ist, sowie die VV zu 
§ 44 LHO und die ANBest-GRW gewerblich in der Fas
sung vom 28.06.2023. Letztere sind grundsätzlich unver
ändert Bestandteil des Zuwendungsbescheides. Rück
nahme und Widerruf des Zuwendungsbescheides sowie 
die Rückforderung und die Verzinsung der Zuwendung 
richten sich nach Nummer 2.8 des GRW-Koordinie
rungsrahmens und § 8 Absatz 3 des GRW-Gesetzes vom 
6. Oktober 1969 (BGBl. I S . 1861), das zuletzt durch Arti
kel 1 des Gesetzes vom 13. April 2021 (BGBl. I S. 770) 
geändert worden ist, in Verbindung mit den§§ 48, 49 und 
49 a des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW. Für Vorha
ben gemäß Nummer 3.9.1 gelten zusätzlich die Regelun
gen des RWP-Beratungserlasses. 

6.5 

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt anteilig entspre
chend dem Investitionsfortschritt im Ausgabenerstat
tungsverfahren auf der Grundlage bezahlter Rechnun
gen. 

7 
Zweckbindung 

7.1 

Die geförderten Wirtschaftsgüter müssen mindestens 
fünf Jahre nach Abschluss des Investitionsvorhabens in 
der geförderten Betriebsstätte verbleiben, es sei denn, sie 
werden durch gleiche oder höherwertige Wirtschaftsgü
ter ersetzt. Das ersetzende Wirtschaftsgut ist nicht er-
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neut förderfähig. Die in Satz 1 genannten Wirtschaftsgü
ter dürfen nicht vermietet oder verpachtet werden. 

7.2 

Die im Rahmen des geförderten Vorhabens neu geschaf
fenen oder gesicherten Dauerarbeitsplätze müssen für 
einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren nach Ab
schluss des Investitionsvorhabens tatsächlich besetzt 
werden. Ist in begründeten Ausnahmefällen bei Vorha
bensende eine Besetzung für einen zusammenhängenden 
Zeitraum von nicht mehr als zwölf Monaten vorüberge
hend nicht möglich, muss die Stelle dauerhaft bei der 
Bundesagentur für Arbeit gemeldet und auf den markt
üblichen Jobportalen ausgeschrieben sein. Zuwendungs
empfangende müssen hierbei detailliert nachweisen, 
dass die für den geschaffenen Dauerarbeitsplatz erfor
derliche Fachkraft nicht auf dem Arbeitsmarkt verfüg
bar ist. 

Wird dieses Förderziel nicht erreicht, gilt Num
mer 2.8.2.2 des GRW-Koordinierungsrahmens mit der 
Maßgabe, dass der Entscheidung über den Widerruf und 
die Rückforderung der Zuwendung das im Zuwendungs
bescheid festgelegte Arbeitsplatzziel zugrunde gelegt 
wird. 

8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieser Runderlass tritt am 25 . März 2024 in Kraft und 
mit Ablauf des 31. Dezember 2027 außer Kraft. 

Mit Inkrafttreten dieses Runderlasses tritt die Förder
richtlinie gewerbliche Wirtschaft vom 1. Juni 2023 (MBl. 
NRW S. 526) außer Kraft. 
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702 

Durchführungserlass 
zum Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm 

des Landes Nordrhein-Westfalen für 
die Förderung von Beratungsleistungen gegenüber 

Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 
(RWP-Bera tungserlass) 

Runderlass 
des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, 

Klimaschutz und Energie 

1 
Grundsätzliches 

Vom 1. März 2024 

In Ergänzung der Nummer 3.9.1 der Förderrichtlinie ge
werbliche Wirtschaft vom 1. März 2024 (MBl. NRW. 
S. 460) in der jeweils geltenden Fassung gelten für die 
Gewährung von Zuwendungen für Beratungsleistungen 
an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und des 
Tourismusgewerbes die nachfolgenden Regelungen. 

2 
Fördergegenstand 

Kleine und mittlere Unternehmen, die aufgrund der Art 
der Tätigkeit in der Betriebsstätte den unter Nummer 2.2 
der Förderrichtlinie gewerbliche Wirtschaft genannten 
Bereichen zuzuordnen sind, können bei nachstehenden 
betrieblichen Maßnahmen unterstützt werden. Förderfä
hig sind Ausgaben für umfassende betriebswirtschaftli
che, organisatorische und technische Beratungen, die von 
externen und qualifizierten, sachverständigen Beraterin
nen beziehungsweise Beratern für betriebliche Vorhaben 
erbracht werden, wenn sie für das Unternehmen und 
dessen weitere Entwicklung von besonderem Gewicht 
sind und sich von den Maßnahmen der laufenden norma
len Geschäftstätigkeit deutlich abheben . Die Beratungs
leistungen müssen sich zudem deutlich abheben von 
Dienstleistungen, die fortlaufend oder in regelmäßigen 
Abständen in Anspruch genommen werden oder die zu 
den gewöhnlichen Betriebskosten des Unternehmens ge
hören , wie routinemäßige Steuer- und Rechtsberatung 
oder Werbung. Förderfähig sind auch Ausgaben für Maß
nahmen, die darauf ausgerichtet sind, bestehende be
triebliche Abläufe und Prozesse umfassend auf Innovati
onspotenziale durch Digitalisierung und beziehungs
weise oder mit dem Ziel der ökologischen Nachhaltigkeit 
zu analysieren und dafür geeignete individuelle Lösun
gen und Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Geför
dert werden können auch sogenannte Belegschaftsinitia
tiven, die ein Unternehmen ganz oder teilweise überneh
men wollen. 

2.1 

Die Fördervoraussetzungen sind insbesondere gegeben 
bei: 

a) der Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur, 

b) einer frühzeitigen Umstrukturierung, 

c) der notwendigen Erschließung neuer Absatzmärkte, 

d) einer geplanten Übergabe des Unternehmens a uf eine 
Unternehmensnachfolgerin oder einen -nachfolger, 

e) einer geplanten vollständigen oder teilweisen Über
nahme des Unternehmens durch eine Belegschaftsini
tiative oder ein anderes Unternehmen oder 

f) Vorhaben iJ11 Zusammenhang mit der Gewährung von 
Landesbürgschaften und Bürgschaften der Bürg
schaftsbank NRW sowie im Zusammenhang mit stil
len Beteiligungen, für die das Land eine Garantie 
übernimmt. 

Es werden nur kleine und mittelständische Unternehmen 
im Sinne des Artikels 2 der Empfehlung der Kommission 
vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstun
ternehmen sowie der kleinen und mittleren Unterneh
men (ABI. L 124 vom 20.5.2003, S. 36) gefördert, die zum 
Zeitpunkt der Antragstellung älter als fünf Jahre sind . 
Die Unternehmen dürfen sich nicht in Schwierigkeiten 

im Sinne des Artikels 2 Nummer 18 der Verordnung (EU) 
Nr. 651/2 014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Fest
stellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Bei
hilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Arti
kel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (ABI. L 187 vom 26 .6.2014, S . 1, L 
283 vom 27.9.2014, S.65) , die zuletzt durch die Verord
nung (EU) Nr. 2023/1315 vom 23. Juni 2023 (ABI. L 167 
vom 30.6.2023, S. 1) geändert worden ist, im Folgenden 
AGVO, befinden. 

Die Förderung ist landesweit möglich. Sie erfolgt in den 
in der Anlage 1 der Förderrichtlinie gewerbliche Wirt
schaft vom 1. März 2024 ausgewiesenen Fördergebieten 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regiona
len Wirtschaftsstruktur", im Folgenden GRW, aus Mitteln 
der Gemeinschaftsaufgabe, in Nichtfördergebieten aus 
Landesmitteln. 

2.2 

Nicht gefördert werden 

a) Beratungen, die allgemeine Rechts- , Versicherungs
sowie Steuerfragen und beziehungsweise oder die Er
arbeitung von Verträgen zum Inhalt haben, 

b) die Aufstellung von Jahresabschlüssen und Buchfüh
rungsarbeiten, 

c) Schulungs- , Trainings-, Einweisungs- und Qualifizie
rungsmaßnahmen, 

d) Beratungen durch Betriebsangehörige oder durch ein 
mehrheitlich unmittelbar oder mittelbar mit dem Be
trieb verbundenes Beratungsunternehmen, 

e) Beratungen, die durch Angehörige durchgeführt wer
den, auch wenn es sich dabei um Angehörige eines 
Mitarbeiters des betreffenden Beratungsunterneh
mens handelt, 

f) Ber~tungen zur Übernahme von oder Beteiligung an 
Unternehmen, an denen juristische Personen des öf
fentlichen Rechts mehrheitlich unmittelbar oder mit
telbar beteiligt sind sowie 

g) Beratungen, die von juristischen Personen des öffent
lichen Rechts oder von privatrechtlichen Unterneh
men, an denen juristische Personen des öffentlichen 
Rechts mit Mehrheit beteiligt sind, durchgeführt wer
den. 

3 

Zuwendungsvoraussetzungen 

3.1 

Als Beginn des Vorhabens ist der Abschluss eines Leis
tungsvertrages zu werten. Ein vorzeitiger Maßnahmen
beginn führt zur Ablehnung des Antrages beziehungs
weise zum Widerruf des Zuwendungsbescheides. 

3.2 

Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens ist von den An
tragstellenden zu bestätigen. 

3.3 

Hat der Antragstellende bereits früher öffentliche Finan
zierungshilfen erhalten, ist die bestimmungsgemäße Ver
wendung dieser Fördermittel Voraussetzung für die be
antragte Förderung. 

3.4 

Das von dem Antragstellenden beauftragte Beratungs
unternehmen muss den Nachweis einer mindestens zwei
jährigen Beratungserfahrung im jeweils relevanten Bera
tungsinhalt erbringen . Es sind mindestens drei prüfbare 
Referenzen zum angegebenen Qualifikationsnachweis zu 
erbringen. Der Nachweis der beruflichen Qualifikation 
gemäß Satz 1 wird anhand eines Fragebogens durch die 
NRW.BANK erfasst. 
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4 
Art, Bemessungsgrundlage und Höhe der Zuwendung 

4.1 

Die Förderung erfolgt als Projektförderung im Wege der 
Anteilsfinanzierung. Gewährt werden nicht rückzahlbare 
Zuwendungen unter den im Bewilligungsbescheid gere
gelten Auflagen und Bedingungen. 

4.2 

Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Förderung. Die 
Entscheidung wird im pflichtgemäßen Ermessen und im 
Rahmen verfügbarer Haushaltmittel getroffen . 

4.3 
Nach Antragstellung werden in einer ersten Phase bis zu 
fünf Tagewerke gefördert. Nach erneuter Antragstellung 
können in einer gegebenenfalls notwendigen zweiten 
Phase bis zu zehn weitere Tagewerke gefördert werden. 
Ein Tagewerk entspricht acht Zeitstunden. 

Die Zuwendungshöhe beträgt für die Unternehmen 
grundsätzlich für die erste Phase bis zu 25 Prozent, für 
eine notwendige zweite Phase bis zu 50 Prozent der Be
ratungskosten. Die Zuwendung wird als Beihilfe gemäß 
Artikel 18 AGVO gewährt. 

Die Zuwendungshöhe für sogenannte Belegschaftsinitia
tiven, die ein Unternehmen ganz oder teilweise überneh
men wollen, beträgt grundsätzlich 70 Prozent der Bera
tungskosten. In diesen Fällen wird die Zuwendung ge
mäß der der Verordnung (EU) Nr. 2023/2831 der 
Kommission vom 13. Dezember 2023 über die Anwen
dung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Ar
beitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Bei
hilfen (ABI. L, 2023/2831 , 15.12.2023) als De-minimis
Beihilfe gewährt. 

Die maximale Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben 
beträgt 1000 Euro pro Tagewerk ohne Umsatzsteuer. So
weit die Umsatzsteuer nach § 15 des Umsatzsteuergeset
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 
2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 18 des 
Gesetzes vom 11. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 354) 
geändert worden ist, als Vorsteuer abziehbar ist, gehört 
sie nicht zu den zuwendungsfähigen Kosten. 

Die erste und die zweite Phase der Beratungsförderung 
können innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nur 
jeweils einmal in Anspruch genommen werden, wenn 
nicht außergewöhnliche Umstände ausnahmsweise die 
Verkürzung dieses Zeitraums erforderlich machen. 

5 
Antrags- und Bewilligungsverfahren 

5.1 

Zuwendungsanträge müssen vor Beginn des Vorhabens 
bei der NRW.BANK gestellt werden. 

5.2 

Über die Förderanträge ist grundsätzlich innerhalb von 
drei Monaten nach Antragstellung durch die NRW. 
BANK zu entscheiden. Antragstellende sind im Rahmen 
der Erteilung erforderlicher Auskünfte und der Beibrin
gung erforderlicher Unterlagen zur Mitwirkung ver
pflichtet. Verletzen Antragstellende Mitwirkungspflichten 
nachhaltig beziehungsweise schwerwiegend, insbeson
dere indem sie auch auf eine Mahnung mit Fristsetzung 
nicht oder nur unzureichend reagieren, wird ihr Antrag 
abgelehnt. 

5.3 

Die NRW.BANK bewilligt die Fördermittel durch Zu
wendungsbescheid nach Maßgabe der §§ 23 und 44 der 
Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158) in der je
weils geltenden Fassung, im Folgenden LHO, sowie den 
Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung 
vom 6. Juni 2022 (MBl. NRW. S . 445) in der jeweils gel
tenden Fassung, im Folgenden VV zur LHO, sowie dieses 
Durchführungser lasses. 

5.4 

Für die Bewilligung, die Auszahlung und Abrechnung 
der Zuwendungsmittel, den Nachweis beziehungsweise 
die Prüfung der Verwendung, die gegebenenfalls erfor
derliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die 
Rückforderung der gewährten Zuwendung nebst Zinsen 
gelten das Verwaltungsverfahrensgesetz NRW in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. 
NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 230) geändert worden 
ist, im Folgenden VwVfG NRW, sowie die VV zu § 44 LHO 
und die Anlage 2 zu Nr. 5.1 der VV zu § 44 LHO, im Fol
genden ANBest-P, soweit nicht in diesem Durchfüh
rungserlass abweichende Festlegungen getroffen worden 
sind. Die ANBest-P sind grundsätzlich ohne Streichun
gen oder abweichende besondere Nebenbestimmungen 
Bestandteil des Zuwendungsbescheides. Rücknahme und 
Widerruf des Zuwendungsbescheides sowie die Rückfor
derung und die Verzinsung der Zuwendung richten sich 
nach den§§ 48, 49, 49 a des VwVfG NRW. 

6 

Durchführungszeitraum 

Der Zeitraum, in dem die Beratungsleistung durchge
führt werden muss, ist der Durchführungszeitraum. Er 
beträgt für jede Beratungsphase gemäß Nummer 4.3 ma
ximal drei Monate. 

Zuwendungsempfangende sind verpflichtet, spätestens 
einen Monat nach Ablauf des Durchführungszeitraums 
einen Tätigkeitsnachweis und einen nach den Vorgaben 
der NRW.BANK erstellten schriftlichen Beratungsbe
richt bei der NRW.BANK in Münster einzureichen. An
sonsten verfällt der Anspruch auf die Zuwendung. 

7 

Auszahlungsverfahren 

Die NRW.BANK zahlt die Zuwendung erst nach Vorlage 
und Prüfung der unter Nummer 6 genannten Unterlagen 
aus . 

Dem Mittelabruf des Zuwendungsempfangenden an die 
NRW.BANK in Münster ist eine Bestätigung beizufügen, 
dass der Eigenant_eil an das Beratungsunternehmen ge
leistet wurde. Im Ubrigen gilt Nummer 5.4. 

8 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieser Runderlass tritt am 25 . März 2024 in Kraft und 
mit Ablauf des 31. Dezember 2027 außer Kraft. Gleich
zeitig mit dem Inkrafttreten tritt der RWP-Beratungser
lass vom 1. Juni 2023 (MBl. NRW. S. 535) außer Kraft. 

- MBL NRW. 2024 S. 471 

III. 

KDN Dachverband kommunaler IT-Dienstleister 

Bekanntgabe der Gremientätigkeit 
des Verbandsvorstehers des KDN Dachverband 

kommunaler IT-Dienstleister 
Bekanntmachung 

des KDN Dachverband kommunaler IT-Dienstleister 

Vom 22. März 2024 

Andree Haack, 

Verbandsvorsteher des KDN Dachverband kommunaler 
IT-Dienstleister 

Ausgeübter Beruf: Beigeordneter der Stadt Köln 

Mi tgliedscha-ften: 

- KölnBusiness Wirtschaftsförderungs- GmbH (neben
amtliche Geschäftsführung) 
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- BioCampus Cologne Management GmbH (nebenamtli
che Geschäftsführung) 

- NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH 
(Aufsichtsrat) 

- ProVitako Marketing- und Dienstleistungsgesellschaft 
der Kommunalen IT-Dienstleister e.G. (Aufsichtsrat) 

- Zweckverband KDN, Dachverband kommunaler IT
Dienstleister, Köln (Verbandsvorsteher) 

- MBl. NRW. 2024 S. 472 

Regulierungskammer NRW 

Festlegung für die vierte Regulierungsperiode zur 
Berücksichtigung von Kosten für die Beschaffung 
von Verlustenergie als volatile Kostenanteile nach 
§ 11 Absatz 5 Satz 2 ARegV durch Elektrizitäts

verteilernetzbetreiber in der Zuständigkeit der Re
gulierungskammer Nordrhein-Westfalen 

Bekanntmachung 
der Regulierungskammer NRW 

627 - 83 .26.04 (Strom) 

Vom 26. März 2024 

Verlustenergie bezeichnet die zum Ausgleich physika
lisch bedingter Netzverluste benötigte Energie. Verlust
energiekosten sind die Kosten der Betreiber von Elektri
zitätsversorgungsnetzen für die Beschaffung von Verlust
energie . Durch volatile Energieeinkaufspreise kann es zu 
Kostenschwankungen bei der Beschaffung von Verlust
energie kommen, die zu deutlichen Kostenüber- oder 
-unterdeckungen bei den Netzbetreibern führen können. 
Deshalb erscheint es erforderlich, dass Kostenschwan
kungen bei der Beschaffung von Verlustenergie jährlich 
berücksichtigt werden können. Nach § 11 Absatz 5 
Satz 2 ARegV gelten Kosten für die Beschaffung von Ver
lustenergie als volatile Kostenanteile, die nach § 4 Ab
satz 3 Satz 1 Nummer 3 ARegV zu einer jährlichen An
passung der Erlösobergrenzen führen können, sofern die 
zuständige Regulierungsbehörde dies nach § 32 Absatz 1 
Nummer 4 a ARegV festlegt. 

Die Regulierungskammer Nordrhein-Westfalen als Lan
desregulierungsbehörde hat daher folgende Festlegung 
zur Berücksichtigung von Kosten für die Beschaffung 
von Verlustenergie als volatile Kostenanteile nach § 11 
Absatz 5 Satz 2 ARegV für Elektrizitätsverteilernetzbe
treiber, die gemäß § 54 EnWG der Zuständigkeit der 
nordrhein-westfälischen Regulierungskammer unterlie
gen, getroffen: 

1. Alle Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen im 
Sinne des § 3 Nummer 3 EnWG im Zuständigkeitsbe
reich der Regulierungskammer NRW werden in der 
vierten Regulierungsperiode (beginnend am 1. Januar 
2024) verpflichtet, die Anpassung der kalenderjährli
chen Erlösobergrenzen gemäß§ 4 Absatz 3 Nummer 3 
ARegV derart vorzunehmen, dass die Differenz zwi
schen den Kosten der Verlustenergiebeschaffung des 
Basisjahres für die dritte Regulierungsperiode (VK0) 
und den ansatzfähigen Verlustenergiekosten, die sich 
aufgrund der vorgegebenen Berechnungsmethodik 
kalenderjährlich ergeben (VKt), als volatile Kosten 
berücksichtigt wird. 

2. Der ansatzfähige Planwert der Verlustenergiekosten 
des jeweiligen Kalenderjahres ergibt sich aus dem 
Produkt des Referenzpreises und der ansatzfähigen 
Menge. Die Berechnung des Referenzpreises erfolgt 
anteilig aus dem Baseload-Preis zu 53 Prozent und 
dem Peakload-Preis zu 47 Prozent. Der Baseload
Preis ergibt sich dabei als tagesgenauer (ungewichte
ter) Durchschnittspreis aller im Zeitraum 1. Juli t-2 
bis 30 . Juni t-1 gehandelten Phelix-Year-Futures (Ba
seload) für das Lieferjahr t. Der Peakload-Preis ergibt 
sich als tagesgenauer (ungewichteter) Durchschnitts
preis aller im Zeitraum 1. Juli t-2 bis 30. Juni t-1 ge
handelten Phelix-Year-Futures (Peakload) für das 
Lieferjahr t. Der Durchschnittspreis für die Jahre 

2024-2028 wird auf Basis des Phelix-DE-Year-Future 
gebildet. 

3. Liegt der Abstand zwischen Baseload-Preis und Pe
akload-Preis für das Lieferjahr t unterhalb von 22,5 
Prozent (Mindestabstand) , wird für die Berechnung 
des Referenzpreises statt des tatsächlichen Peakload
Preises der Baseload-Preis zuzüglich eines Aufschlags 
in Höhe von 22,5 Prozent zugrunde gelegt. Liegt der 
Abstand zwischen Baseload-Preis und Peakload-Preis 
oberhalb des Mindestabstands, wird der tatsächliche 
Peakload-Preis zugrunde gelegt. 

4. Die ansatzfähige Menge entspricht dem im Rahmen 
der Bestimmung des Ausgangsniveaus nach § 6 Ab
satz 1 ARegV anerkannten Wert des Basisjahres 2021. 
Die ansatzfähige Menge wird für die Dauer der vier
ten Regulierungsperiode festgesetzt, eine jährliche 
Anpassung findet nicht statt. 

5. Bei der Kostenabrechnung des Jahres (t) im Jahr (t+l) 
werden die ansatzfähigen Verlustenergiekosten VK(t) 
aus der Multiplikation des Referenzpreises des Jahres 
(t) gemäß Tenorziffer 2 und 3 mit den ansatzfähigen 
Verlustenergiemengen gemäß Tenorziffer 4 ermittelt. 
Für die ansatzfähigen Verlustenergiekosten wird dann 
ein Referenzband bestimmt, dass die Maximalwerte 
(Ober- bzw. Untergrenze) festlegt, die der Verteiler
netzbetreiber behalten darf bzw. zu tragen hat. Die 
Ober- bzw. Untergrenze des Referenzbandes betragen 
für die Dauer der vierten Regulierungsperiode jeweils 
20 Prozent der im Lieferjahr (t) ansatzfähigen Verlust
energiekosten VK(t). Somit tragen die Verteilernetzbe
treiber maximal 20 Prozent der ansatzfähigen VK(t) 
bzw. ihnen verbleiben maximal 20 Prozent der ansatz
fähigen VK(t). Die Differenz aus den ansatzfähigen 
VK(t) und den Ist-Kosten in dem Jahr (t) verbleibt bis 
zur Untergrenze des Referenzbandes beim Verteiler
netzbetreiber bzw. ist durch den Verteilernetzbetreiber 
l:>is zur Obergrenze des Referenzbandes zu tragen. Im 
Ubrigen wird die Differenz zwischen Ist-Kosten und 
ansatzfähigen Kosten über das Regulierungskonto ge
mäß§ 5 ARegV ausgeglichen. 

6. Ein Widerruf bleibt vorbehalten. 

7. Diese Festlegung ist bis zum 31. Dezember 2028 be
fristet. 

8. Diese Festlegung wird gegenüber dem Netzbetreiber 
mit dem Tag der Zustellung wirksam. Unabhängig da
von wird diese Festlegung gern. § 74 EnWG auch im 
Ministerialblatt des Landes Nordrhein-Westfalen und 
auf der Internetseite der Regulierungskammer NRW 
veröffentlicht. 

Die vollständige Festlegung einschließlich Begründung 
ist auf der Internetseite der Regulierungskammer (www. 
regulierungskammer.nrw.de) veröffentlicht. Den unmit
telbar betroffenen Netzbetreibern wird die Festlegung 
schriftlich auf elektronischem Wege gegen Empfangsbe
kenntnis zugestellt, das heißt per E-Mail oder über den 
unternehmensindividuellen Bereich des Portals „NRW 
connect extern". Die Festlegung wird außerdem auf der 
Internet-Seite der Regulierungskammer NRW sowie im 
allgemein zugänglichen Bereich des Portals „NRW con
nect extern" veröffentlicht. 

Regulierungskammer 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
40190 Düsseldorf 
Tel.: 0211 / 61772 0 (Zentrale) 
Fax: 0211 / 61772-9-410 
info@regulierungskammer.nrw.de 
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Ärztekammer Westfalen-Lippe 

Ändei:'!lng der Weiterbildungsordnung 
der Arztekammer Westfalen-Lippe 

„ Bekanntmachung 
der Arztekammer Westfalen-Lippe 

Vom 1 7. Juni 2023 

Aufgrund des § 42 Absatz 1 Satz 1 des Heilberufsgeset
zes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403) , zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25 . Mai 2022 (GV. NRW. S. 417), hat 
die Kammerversammlung der Ärztekammer Westfalen
Lippe in ihrer Sitzung am 17. J.uni 2023 die auf ihrer 
Homepage zu veröffentlichende Anderung der Weiterbil
dungsordnung beschlossen, die am 10. Juli 2023 ausge
fertigt wurde und durch Erlass des Ministeriums für Ar
beit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein
Westfalen vom 18. März 2024 genehmigt worden ist. 

Die Änderung der Weiterbildungsordnung vom 17. Juni 
2023 tritt am ersten Tag des Folgemonats nach der Veröf
fentlichung in Kraft. 

Der Normtext wird aufgrund der am 18. März 2024 er
teilten Ausnahme von der Veröffentlichungspflicht nach 
§ 23 Absatz 3 Heilberufsgesetz nicht abgedruckt, kann 
jedoch unter dem Link „/imtliche Bekanntmachungen" 
auf der Internetseite der Arztekammer Westfalen-Lippe 
(www.aekwl.de) eingesehen werden. 

Ausgefertigt: 
Münster, den 10. Juli 2023 

Dr. med. Johannes Albert G e h 1 e 

Präsident 

Genehmigt: 

Düsseldorf, den 18. März 2024 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

AZ: G 0921 

Ausgefertigt: 

Im Auftrag 

Hamm 

Die am 1 7. Juni 2023 von der Kamm~rversamrrilung be
schlossene und am 18. März 2024 genehmigte Anderung 
der Weiterbildungsordnung der Arztekammer Westfalen
Lippe, wird im Internet auf der Homepage der Arzte
kammer Westfalen-Lippe (www.aekwl.de) unter der Ru
brik „Amtliche Bekanntmachungen" veröffentlicht. 

Ausgefertigt : 

Münster, den 22. März 2024 

Dr. med . Johannes Albert G e h 1 e 

Präsident 
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